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14/SVV/0357

Betreff: öffentlich

Kinderschutzkonzept für die Landeshauptstadt Potsdam

Erstellungsdatum 17.04.2014
Eingang 922: 17.04.2014

Einreicher: FB Kinder, Jugend und Familie 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

07.05.2014 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:       Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Kinderschutzkonzept für die Landeshauptstadt Potsdam

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

TOP 5.1
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index 
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0 0 0 0 keine

Begründung:

Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich als familienfreundlichste Stadt Deutschlands einen 
besonderen Schwerpunkt in der Entwicklung einer kommunalen Kinder- und Familienpolitik gegeben. 
Ziel der Landeshauptstadt ist es, alle Kinder von Beginn an entsprechend ihrer Fähigkeiten zu fördern 
und die Rechte der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien zu sichern und zu stärken.

Zu den Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam gehört es, darauf zu achten und Vorkehrungen zu 
treffen, dass diese Rechte nicht missachtet oder verletzt werden. Die Landeshauptstadt Potsdam 
begreift den Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetz zum 01.01.2012 wird neben den verpflichtenden 
Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen für die öffentlichen und freien Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe besonders darauf hingewiesen, dass erst im Zusammenwirken mit anderen 
Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeiten sich auf die Lebenssituation junger 
Menschen und ihrer Familien auswirken, eine zielgerichtete Unterstützung für junge Menschen und 
ihre Familien entstehen kann. 

Das vorliegende Rahmenkonzept beschreibt die jeweiligen Handlungsansätze der beteiligten Akteure 
und setzt wichtige Akzente mit der Zielsetzung, gemeinsame Verfahrensstandards miteinander 
abzustimmen und so das Wohl der Potsdamer Kinder und Jugendlichen präventiv und wirksam zu 
schützen.
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Vorwort 
 

Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich als familienfreundlichste Stadt Deutschlands einen 
besonderen Schwerpunkt in der Entwicklung einer kommunalen Kinder- und Familienpolitik 
gegeben. Ziel der Landeshauptstadt ist es, alle Kinder von Beginn an entsprechend ihrer 
Fähigkeiten zu unterstützen und die Rechte der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien 
zu sichern und zu fördern. 

 

Zu den Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam gehört es, darauf zu achten und Vorkeh-
rungen zu treffen, dass diese Rechte nicht missachtet oder verletzt werden. Die Landes-
hauptstadt Potsdam begreift den Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

 

In der Landeshauptstadt Potsdam lebten 26.867 Kinder und Jugendliche zum Stichtag 
31.12.2013. Davon sind 5.126 Kinder jünger als 3 Jahre und 10.239 Kinder jünger als 6 Jah-
re. In den letzten 20 Jahren hat sich die Geburtenrate mehr als verdoppelt. Die Geburtenrate 
lag im Jahr 1992 bei 4,5%, im Jahr 2000 bei 8,1 % und stieg im Jahr 2012 auf 10,9 %. 31,5 
% der in der Landeshauptstadt Potsdam lebenden Familien mit Kindern sind alleinerziehend. 

 

Das Rahmenkonzept Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam reiht sich in die kommu-
nalpolitische Zielstellung der Kinderfreundlichkeit ein und beschreibt Prozesse und Struktu-
ren, die notwendig sind, Potsdamer Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu 
schützen. 

 

Kinderschutz als gemeinsame Aufgabe gelingt jedoch nur dann, wenn alle beteiligten Akteu-
re ihre Zusammenarbeit vereinbaren und in ihre Institutionen integrieren. Das Rahmenkon-
zept Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam soll daher die jeweiligen Handlungsansät-
ze transparent beschreiben, mit der Zielsetzung, gemeinsame Verfahrensstandards mitei-
nander abzustimmen und so das Wohl der Potsdamer Kinder und Jugendlichen präventiv 
und wirksam zu schützen. 
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1.  Was ist Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung? 
 

1.1  Kindeswohl 
 

 Für das Wohl eines Kindes und das Gelingen seiner Entwicklung ist die Erfüllung 
von Grundbedürfnissen eine wesentliche Voraussetzung. Auch wenn sich mit zu-
nehmendem Alter des Kindes dessen Entwicklungsbedürfnisse in ihren Schwer-
punkten verschieben, lassen sich, den Erkenntnissen aus der Forschung von 
Brazelton und Greenspan1 folgend, sieben Grundbedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen beschreiben: 

 
 ● Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen  
 ●  Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation  
 ●  Das Bedürfnis nach individuellen Erfahrungen 
 ●  Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen  
 ●  Das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen  
 ● Das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften und nach 
  kultureller Kontinuität  
 ●  Das Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft  
 

 Im rechtlichen Sinne ergibt sich der Begriff Kindeswohl indirekt aus mehreren Arti-
keln des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (GG)2 und der UN Kinder-
rechte-Konvention und kann wie folgt zusammengefasst werden: 

 
 ●  Schutz der Identität 
 ●  Schutz vor Trennung von den Eltern 
 ●  Schutz vor Schädigung von Medien 
 ●  Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung oder Vernachlässigung 
 ●  Schutz vor Suchtstoffen 
 ●  Schutz vor sexuellem Missbrauch 
 ●  Schutz vor Ausbeutung jeder Art 
 ●  Schutz von Kinderflüchtlingen 
 ●  Recht auf Leben und Entwicklung 
 ●  Recht auf beide Eltern 
 ●  Recht auf freie Meinungsäußerung 
 ●  Recht auf Gesundheitsvorsorge 
 ●  Recht auf Förderung bei Behinderung 
 ●  Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung 
 ●  Recht auf Bildung 
 ●  Recht auf kulturelle Entfaltung 
 

                                                
1 T. Berry Brazelton und Stanley I. Greenspan: Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern. Beltz Verlag 
2 Art. 1 Abs. 1 GG (Würde des Menschen), Art. 2 GG (Freie Entfaltung der Persönlichkeit/Recht auf Leben und körperliche  
  Unversehrtheit),  Art. 6 Abs. 2 GG (Elternverantwortung/Wächteramt) 
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1.2  Kindeswohlgefährdung 
 

  Der Bundesgerichtshof definiert Kindeswohlgefährdung als eine „gegenwärtige, in 
einem solchen Maße vorhandene Gefahr für die Befriedigung der körperlichen, see-
lischen, geistigen oder erzieherischen Bedürfnisse des Kindes, dass sich bei einer 
weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung des Kindes mit ziemlicher Sicher-
heit voraussagen lässt“3. 

 
  Die Gefährdung oder Verletzung des Kindeswohls kann gemäß § 1666 BGB sowohl 

durch schuldhaftes oder schuldloses Handeln der Eltern bzw. durch deren schuld-
haftes oder schuldloses Unterlassen angemessener Fürsorge als auch durch das 
Verhalten Dritter verursacht werden.  
 

1.2.1 Formen der Kindeswohlgefährdung 
 

  Es werden drei Formen von Kindeswohlgefährdung unterschieden: 
 

Vernachlässigung 
Unter Vernachlässigung versteht man die mangelhafte Versorgung und Pflege des 
Kindes. Hierbei handelt es sich nicht nur um die körperliche Gesundheit des Kindes 
sondern gleichfalls um die Befriedigung altersgerechter Bedürfnisse und die Schaf-
fung von angemessenen Entwicklungsmöglichkeiten. 
  
Misshandlung 
Als Kindesmisshandlung ist jede körperliche und/oder seelische Gewalt zu bezeich-
nen, die zu erheblichen physischen und/oder psychischen Schädigungen des Kin-
des und seiner Entwicklung führt. Neben den bekannten Formen der direkten Ge-
walteinwirkung auf das Kind, wie Schlagen, Schütteln, Treten, Verbrennen und Ver-
brühen, wollen wir ausdrücklich auf die seelische Gewalt hinweisen, die sich in wie-
derkehrenden herabsetzenden, missachtenden oder verängstigenden Verhaltens-
weisen gegenüber dem Kind äußert. 
 
Sexueller Missbrauch 
„Sexueller Missbrauch ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind ent-
weder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund 
körperlicher, psychischer, kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissent-
lich zustimmen kann. Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um 
seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen.“4  
 
 
 

 

                                                
3 BGH Fam RZ 1956 
4 Bange, Deegener: Sexueller Mißbrauch an Kindern, 1996 
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2.  Aufgaben und Kooperationen im Kinderschutz 
 
Kinderschutz ist nicht alleinige Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe. 
Erst im Zusammenwirken mit anderen Stellen, Einrichtungen und Institutionen, de-
ren Tätigkeiten sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien 
auswirken5, kann daraus eine zielgerichtete Unterstützung für junge Menschen und 
ihre Familien entstehen.  
 
Aus diesem Grund ist im Rahmenkonzept Kinderschutz der Landeshauptstadt Pots-
dam den Aufgabendarstellungen der einzelnen Akteure ein großer Platz eingeräumt. 
Die nachfolgend beschriebenen Aufgaben verstehen sich als Bestandsaufnahme 
der bestehenden Rechtslage und werden in der Fortschreibung des vorliegenden 
Rahmenkonzeptes von und mit den beteiligten Akteuren konkretisiert. 
 

2.1  Aufgaben der Jugendhilfe im Kinderschutz 
 

2.1.1 Proaktiver und präventiver Kinderschutz 
 
2.1.1.1 Ausgangslage 
  
 Kinderschutz ist in erster Linie eine präventive Aufgabe der Jugendhilfe. Dabei 

kommen den Aufgabenfeldern Kindertagesbetreuung und Jugendförderung als in 
die Breite wirkende Regelangebote der Jugendhilfe eine besondere Bedeutung zu. 
Diese Regelangebote zielen darauf, junge Menschen bei ihrem Aufwachsen zu un-
terstützen, die Eltern dabei zu befähigen ihre Erziehungsaufgaben zu erfüllen und 
damit letztendlich innerfamiliäre Krisen, in denen das Wohl des Kindes gefährdet 
sein könnte, bereits im Vorfeld abzuwenden. 

 
In der Landeshauptstadt Potsdam gibt es 118 Kindertagesbetreuungseinrichtungen, 
eine Eltern-Kind-Gruppe, vier pädagogisch begleitete Spielgruppen, sieben Andere 
Kinderbetreuungsangebote (Aki), 18 Kinder- und Jugendclubs sowie mit der Medi-
enwerkstatt und der Fachstelle für Konsumkompetenz zwei Einrichtungen zum er-
zieherischen Kinder- und Jugendschutz. In den Kindertagesbetreuungseinrichtun-
gen  der Landeshauptstadt Potsdam wurden zum 01.12.2013 13.941 Potsdamer 
Kinder betreut. 72 Tagespflegepersonen hatten zu diesem Zeitpunkt 286 Kinder in 
ihrer Betreuung. 
 
Seit 2007 arbeitet in der Landeshauptstadt Potsdam der Begrüßungsdienst für Neu-
geborene. Der Begrüßungsdienst hat die Aufgabe, umfassend zu informieren, fami-
lienbegleitend, präventiv und bei Bedarf beratend und somit im Sinne des Kindes-
wohls tätig zu sein. Bereits zwischen dem 2. und 4. Lebensmonat des Kindes erhal-
ten die Eltern dadurch umfangreiche Informationen zu Fragen der kindlichen Ent-

                                                
5 Kinder- und Jugendhilfegesetz - SGB VIII / KJHG, § 81 – Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen 
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wicklung, Erziehung, Freizeitgestaltung, Alltagssituationen sowie vorhandenen 
Netzwerken und Angeboten. 
 
Neben den allgemeinen Unterstützungsangeboten der Kindertagesbetreuung und 
der Jugend(sozial)arbeit gibt es einen individuellen Anspruch auf Hilfen zur Erzie-
hung gemäß § 27 ff. SGB VIII. Dieser kommt in den Fällen, in denen eine dem Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist zum 
Tragen und wird durch die Personensorgeberechtigten beantragt. 
 
Über die Geeignetheit und Notwendigkeit entscheidet im Einzelfall das Jugendamt 
auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens, an dem die Personensorgeberechtig-
ten, das Kind oder der Jugendliche sowie ggf. weitere Fachkräfte beteiligt werden. 
Ziel dieser Hilfen ist es, anknüpfend an den Ressourcen der Beteiligten, die Eltern in 
die Lage zu versetzen, ihre Erziehungsaufgaben wieder selbst wahrzunehmen.  

 
2.1.1.2 Zielstellung 

 
 Durch den Fachbereich Kinder- Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam 

werden die festgestellten tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen jährlich einer 
quantitativen und qualitativen Analyse unterzogen, um daraus Rückschlüsse für die 
inhaltliche Ausrichtung und die sozialräumliche Verteilung von präventiven Angebo-
ten zu ziehen. Die Ergebnisse werden erstmalig im Jahr 2015 im Jugendhilfeaus-
schuss im Zusammenwirken vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie und frei-
en Trägern ausgewertet und in gemeinsamer Verantwortung in einer konkreten 
Maßnahmeplanung umgesetzt.  

 
 Im Abstand von zwei Jahren, beginnend mit dem Jahr 2015, werden die Stadtver-

ordneten über die Entwicklung des Kinderschutzes in der Landeshauptstadt Pots-
dam informiert. 

 
2.1.2.  Reaktiver Kinderschutz 
 
2.1.2.1 Ausgangslage bei den freien Trägern der Jugendhilfe 
 

Durch das am 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz wurden die 
Schutzaufgaben des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe und auch die Aufgaben 
der freien Träger der Jugendhilfe präzisiert und erweitert.  
 
Der Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII richtet sich nicht nur an den öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe sondern nach § 8a Abs. 4 SGB VIII auch an die freien Träger 
der Jugendhilfe, wenn sie Träger von Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe 
sind. 
 
Der öffentliche Träger der Jugendhilfe hat nach § 8a Abs. 4 SGB VIII durch Verein-
barungen sicherzustellen, dass die Fachkräfte der freien Träger den Schutzauftrag 
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bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen wahrnehmen und bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos eine 
„insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzuziehen. Gleichzeitig ist über die Vereinbarungen 
sicherzustellen, dass die Träger in ihren Einrichtungen und Diensten ausschließlich 
Personen beschäftigen, die nicht im Sinne des § 72a Satz 1 SGB VIII vorbestraft 
sind. 
 
Die zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und den Trägern von Einrichtungen 
und Diensten der Jugendhilfe bestehenden Vereinbarungen nach § 8a Abs. 2 SGB 
VIII und § 72 a SGB VIII sind aufgrund der aktuellen Rechtslage anzupassen.  
 
Zudem haben die Träger von Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe, aber 
auch kinder- und jugendnah Beschäftigte sowie Berufsgeheimnisträger einen An-
spruch auf Beratung durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ im Kinderschutz. 
Dieser Anspruch richtet sich an  den öffentlichen Träger der Jugendhilfe. 
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Ablaufverfahren zur Gefährdungseinschätzung 
für Einrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
 
   
   
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahrnehmung eines Verdachts auf Kindeswohlgefährdung 

Einberufung des Teams, ggf. die Leitung und Anforderung der „insoweit erfah-
renen Fachkraft“ 

• Sammlung aller Informationen 
• Risikoeinschätzung 

• Festlegungen zum weiteren Handeln / Zeitplan erstellen 
• Dokumentation  

Information der/des Vorgesetzten 

Gespräche mit der Fami-
lie und Anbieten von 

Hilfe bei Kindeswohlge-
fährdung 

Gefährdungsmeldung 
an das Jugendamt bei 
akuter Kindeswohlge-

fährdung 

Ende des Verfahrens 
nach § 8a 

Es liegen keine gewichtigen 
Anhaltspunkte vor. Dies 
schließt einen Hilfebedarf 
der Familie aber nicht 
zwingend aus. D. h., Fami-
lie auf Hilfeangebote hin-
weisen. 
Keine Meldung ans 
Jugendamt 

Einberufung des Teams und ggf. der „insoweit 
erfahrenen Fachkraft“ 

• Auswertung der Gespräche  
• Überprüfung der Handlungsfestlegungen 

• Risikoeinschätzung 
• Dokumentation 

 

Ende des Verfahrens 
nach § 8a 

 

Gefährdungsmeldung an 
das Jugendamt bei weite-
rem Verdacht auf Kindes-

wohlgefährdung 

TOP 5.1



 

11 
 

2.1.2.2 Zielstellung 
 
 Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam über-

arbeitet die Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII und § 72a SGB VIII und 
schließt diese Vereinbarungen im zweiten Quartal 2014 mit den in der Landes-
hauptstadt Potsdam tätigen Trägern der freien Jugendhilfe ab. Der Abschluss der 
Vereinbarungen ist zwingende Voraussetzung, um im Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe in der Landeshauptstadt Potsdam tätig zu sein und eine Leistungs-, Quali-
täts- und Entgeltvereinbarung abschließen zu können bzw. um eine Zuwendung von 
der Landeshauptstadt zu erhalten. Die Vereinbarungen sind Bestandteil des Rah-
menkonzeptes Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam, je ein Muster wird dem 
Rahmenkonzept in den Anlagen 1 und 2 beigefügt. 

 
2.1.2.3 Ausgangslage im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt 
              Potsdam 
 
 Meldungen zum Verdacht von Kindeswohlgefährdungen werden im Fachbereich 

Kinder, Jugend und Familie durch die Sozialarbeiter_innen des Bereichs Regionale 
Kinder- und Jugendhilfe bearbeitet. Grundlage für die Prüfung von Meldungen zu 
vermuteten Kindeswohlgefährdungen ist die Dienstanweisung Kinderschutz des 
Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie sowie die Dienstanweisung des Ge-
schäftsbereichs Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung zur Zusammenarbeit 
der Fachbereiche Kinder, Jugend und Familie und Soziales und Gesundheit – Be-
reich Gesundheits- und Veterinärwesen - zur Gewährleistung des Kinderschutzes in 
der Landeshauptstadt Potsdam. 
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Ablaufverfahren zur Gefährdungseinschätzung  
im Fachbereich Kinder- Jugend und Familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.4 Zielstellung 
 
 Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam über-

arbeitet seine bestehende Dienstvereinbarung Kinderschutz und passt sie den aktu-
ellen gesetzlichen Vorgaben an. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den In-
formationsfluss zwischen den einzelnen Bereichen und Arbeitsgruppen des Fachbe-
reichs gelegt. Die überarbeitete Dienstanweisung tritt im zweiten Quartal 2014 in 
Kraft.  

  

Eingang einer Meldung auf Verdacht einer Kindeswohlgefährdung 
a) Bei telefonischer Meldung: Aufnahme anhand des Meldebogens 

b) Bei schriftlicher Meldung: ggf. Rückmeldung an die meldende Institution 

Einberufung eines Fachteams durch den/die zuständige/n Sozialarbeiter_in 
• Sammlung aller Informationen 

• Dokumentation im Risikobogen 
• Risikoeinschätzung 

• Festlegungen zum weiteren Handeln 

Gemeinsame Problem-
konstruktion mit der Familie und 
Anbieten von Hilfe 

Bei dauerhaftem Scheitern einer 
Kontaktaufnahme oder besonderer 
Gefährdungslage  

Bewertung des Hilfebedarfs/Hilfeprozesses und nochmalige Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos im Fachteam 

Anrufung des Familiengerichts Krisenintervention  
• Schutzplan 
• Inobhutnahme 

Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen 
Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten und 
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2.1.3 Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ im Kinderschutz 
 
2.1.3.1 Ausgangslage 
 
 Durch das Bundeskinderschutzgesetz erhielt die „insoweit erfahrene Fachkraft“ er-

weiterte und verbindlichere Rollen im Prozess der Einschätzung der Kindeswohlge-
fährdung.  In § 8a Abs. 4 SGB VIII ist für Fachkräfte von Einrichtungen und Diens-
ten, die Leistungen der Jugendhilfe erbringen, die Hinzuziehung einer „insoweit er-
fahrenen Fachkraft“ für eine Beratung zur Gefährdungseinschätzung bindend vor-
geschrieben. Personen, die beruflich mit Kindern oder Jugendlichen in Kontakt ste-
hen, haben gemäß § 8b Abs. 1 SGB VIII bei der Einschätzung einer Kindeswohlge-
fährdung Anspruch auf Beratung durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“. Weiter-
hin haben die in § 4 Abs. 1 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
(KKG) genannten Amts- oder Berufsgeheimnisträger gemäß § 4 Abs. 2 KKG sowie 
Einrichtungen der Behindertenhilfe gemäß § 21 SGB IX diesen besonderen Bera-
tungsanspruch. Daraus ergibt sich die gesetzliche Verpflichtung des öffentlichen 
Trägers zur Bereitstellung von „insoweit erfahrenen Fachkräften“. Darüber hinaus 
legt der öffentliche Träger fest, über welche Qualifikation die „insoweit erfahrene 
Fachkraft“ verfügen muss. 

 
 In der Landeshauptstadt Potsdam wurde die Beratung durch „insoweit erfahrene 

Fachkräfte“ bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos bislang von Fachkräften 
der freien Träger der Jugendhilfe realisiert. Für diejenigen Träger, die intern nicht 
über eine solche Fachkraft verfügten, stellte der Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie der Landeshauptstadt Potsdam über zwei freie Träger (Arbeiterwohlfahrt  - 
Region II und Potsdamer Betreuungshilfe e.V. – Regionen I und III) das Angebot der 
„anonymen Beratung“ zur Verfügung. Hier konnten sich auch Träger und Institutio-
nen von „insoweit erfahrenen Fachkräften“ zum Kinderschutz beraten lassen. Die 
Landeshauptstadt Potsdam finanzierte dafür im Jahr 2013 ein Budget von insge-
samt 1.500 Stunde. 

 
2.1.3.2 Zielstellung 
 
 Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam erar-

beitet ein Teilkonzept zur Qualifikation und zum Einsatz von „insoweit erfahrenen 
Fachkräften“ im Kinderschutz in der Landeshauptstadt Potsdam. Das Teilkonzept ist 
als Anlage 3 Bestandteil des Rahmenkonzeptes Kinderschutz der Landeshauptstadt 
Potsdam und tritt im zweiten Quartal 2014 in Kraft. 

 
 Unter der Leitung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie wird bis zum 

01.06.2014 eine Arbeitsgemeinschaft „insoweit erfahrene Fachkraft“ gegründet. 
Diese AG dient neben dem kollegialen Austausch vor allem der Qualitätssicherung 
und -entwicklung. Die Teilnahme ist für alle in der Landeshauptstadt Potsdam aner-
kannten und zertifizierten „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ bindend. 
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2.2  Aufgaben des Gesundheitsamtes im Kinderschutz 
 
2.2.1 Ausgangslage 
 
 Wichtige Merkmale für das Wohl eines Kindes und Jugendlichen sind die körperli-

che Unversehrtheit bzw. eine alles umfassende regelmäßige medizinische Versor-
gung. Mit dem Brandenburger Gesundheitsdienstgesetz wurden die gesetzlichen 
Grundlagen für die Aufgaben des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des 
Gesundheitsamtes geschaffen, der in der Landeshauptstadt Potsdam in der Ar-
beitsgruppe Gesundheitsvorsorge für Kinder und Jugendliche innerhalb des Fach-
bereich Soziales und Gesundheit verortet ist. 

 
 Zu den vorgeschriebenen Tätigkeiten zählen die Reihenuntersuchungen bei den 2-3 

jährigen Kindern, das Betreuungscontrolling aller Kinder mit Entwicklungsauffällig-
keiten, die Schuleingangsuntersuchung sowie die Untersuchung nach der 10. Klas-
se bzw. vor Berufsbeginn. Ferner werden Gutachten zu unterschiedlichen Fragestel-
lungen erstellt, Impfungen durchgeführt. Es gibt Beratungen in speziellen Sprech-
stunden. 

 
 Aufgrund dieser vielfältigen Kontakte der Kinderärzte der Arbeitsgruppe Gesund-

heitsvorsorge für Kinder und Jugendliche zu den Kindern und Jugendlichen und den 
Eltern, Erziehern und Lehrern sind sie wichtige und hilfreiche Partner im Kinder-
schutz. Durch das Vertrauensverhältnis zu den Eltern bzw. betreuenden Personen 
können sie in besonderer Weise beratend und unterstützend tätig sein. 

 
 Eine enge Kooperation mit dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie zur 

Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefähr-
dungen ist für beide Fachbereiche in einer Dienstanweisung verbindlich geregelt.  

 
 Mitarbeiter_innen der Arbeitsgruppe Gesundheitsvorsorge für Kinder und Jugendli-

che und des Bereiches Gesundheitssoziale Dienste arbeiten im Arbeitskreis Kinder-
schutz der Landeshauptstadt Potsdam mit. 

 
2.2.2 Zielstellung 
 
 Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam stellt 

sich das Ziel, die bisher durch Dienstanweisung verfügte Zusammenarbeit zwischen 
den Fachbereichen beginnend mit dem vierten  Quartal 2014 zu evaluieren und die 
Ergebnisse den beteiligten Fachbereichsleitungen zu präsentieren. In Abhängigkeit 
von den Ergebnissen erfolgt ggf. eine Überarbeitung der Dienstanweisung. 
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2.3 Aufgaben des freien Gesundheitswesens im Kinderschutz 
 
2.3.1 Ausgangslage 
 

 In ähnlicher Weise wie die öffentlichen Gesundheitsdienste haben auch niederge-
lassene Kinderärzte, Ärzte und Psychologen und andere Berufsgruppen in Kliniken, 
Hebammen und Personen von anderen Heilberufen Kontakt und somit auch viel-
mals ein Vertrauensverhältnis zu Familien mit Kindern und Jugendlichen.  

 
 Insbesondere in § 4 KKG Abs. 1 sind diese Berufsgruppen aufgefordert, bei gewich-

tigen Anhaltspunkten für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Ju-
gendlichen, mit den betroffenen Familien die Situation zu erörtern und auf Inan-
spruchnahme von Hilfen hinzuwirken. Dazu können sie zur Einschätzung der Ge-
fährdung eine durch die Landeshauptstadt Potsdam anerkannte und zertifizierte „in-
soweit erfahrene Fachkraft“ zur Beratung hinzuziehen. 

 
 Im Klinikum „Ernst von Bergmann“ steht rund um die Uhr eine Kindernotfallambu-

lanz zur Verfügung. Hier finden auch ärztliche Untersuchungen bei Kinderschutzfäl-
len durch ein interdisziplinäres Team oder gynäkologische Untersuchungen zur Be-
weissicherung bei Opfern sexuellen Missbrauchs statt. 

 
 Darüber hinaus gibt es eine Kinderschutzgruppe, die bei Verdacht auf eine mögliche 

Kindeswohlgefährdung bei stationär aufgenommenen Kindern und Jugendlichen tä-
tig wird. In einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Pädiatrie, Kinderchi-
rurgie, Sozialpädiatrie, Pflegedienst, Sozialdienst und Psychologie findet die Pla-
nung eines koordinierten Vorgehens bezüglich der diagnostischen Sicherung, der 
Elterngespräche und des Kindesschutzes nach Entlassung des Kindes statt. Dies 
beinhaltet ein standardisiertes Vorgehen bei Verdachtsfällen, ebenso die rasche 
Entscheidung bezüglich einer Meldung an den Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familie der Landeshauptstadt Potsdam sowie unter Umständen einer polizeilichen 
Anzeige. 

 
 Seit Januar 2014 verfügt das Klinikum „Ernst von Bergmann“ über eine Klinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit insgesamt 
21 Betten. Eine sofortige Notfall- und Krisenintervention wird am selbigen Tag rund 
um die Uhr durch den Dienst habenden Arzt sichergestellt. 

 Über die kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz des ASKLEPIOS 
Fachklinikum Brandenburg  in Potsdam erfolgt bei Kindern und Jugendlichen mit 
seelischen Erkrankungen, Entwicklungs- und Anpassungsschwierigkeiten ggf. die 
Empfehlung zu einer tagesklinischen Behandlung. 

 
 Vertreter_innen des  Klinikums „Ernst von Bergmann“ und Mitarbeiter_innen der 

ASKLEPIOS Tagesklinik arbeiten im Arbeitskreis Kinderschutz der Landeshaupt-
stadt Potsdam mit. 
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2.3.2 Zielstellung 
 
 Es ist das erklärte Ziel des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Landes-

hauptstadt Potsdam, die Zusammenarbeit mit den in der Landeshauptstadt Potsdam 
ansässigen Kliniken auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen verbindlich zu 
regeln. Zur Umsetzung dieser Zielstellung plant der Fachbereich, beginnend mit 
dem zweiten Quartal 2014, den Kliniken den Abschluss von Kooperationsvereinba-
rungen anzubieten und mit der Aushandlung der Kooperationsvereinbarung zu be-
ginnen. Dieser Prozess soll im ersten Quartal 2015 abgeschlossen sein. Die dann 
abgeschlossenen Kooperationsvereinbarungen werden Bestandteil des Rahmen-
konzeptes Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam und werden diesem als An-
lage beigefügt. 

 
 Zur Umsetzung der Aufgaben nach § 4 Nr. 1 und 2 KKG plant der Fachbereich Kin-

der, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam, den medizinischen Be-
rufsgruppen zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung einen Zugriff auf den 
Pool, der durch die Landeshauptstadt Potsdam anerkannten und zertifizierten „in-
soweit erfahrenen Fachkräfte“ zu ermöglichen. Entsprechende Informationsveran-
staltungen für diese Berufsgruppen sind für das dritte Quartal 2014 geplant bzw. er-
folgen innerhalb des Arbeitskreises Kinderschutz. 

 
2.4 Aufgaben der Polizei im Kinderschutz 
 
2.4.1 Ausgangslage 
 
 Die Polizei hat gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse 

der Polizei im Land Brandenburg (BbgPolG) die Aufgabe, Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). 

 
 Gemäß § 163 der Strafprozessordnung (StPO) hat die Polizei „Straftaten zu erfor-

schen und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen, um die Ver-
dunklung der Sache zu verhüten“. Die Polizei unterliegt gemäß §§ 152 Absatz 2 und 
160 StPO dem Legalitätsprinzip. 

 
 Konkretisiert werden diese Aufgaben durch Polizeidienstvorschriften (PDV) und Er-

lassregelungen. Die Grundsatzvorschrift für polizeiliches Handeln ist die PDV 100 
„Führung und Einsatz der Polizei“. Im Sinne dieser Vorschrift hat die Polizei die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen zu gewährleis-
ten. 

 
 Entsprechend der PDV 382 „Bearbeitung von Jugendsachen“ hat die Polizei die 

Aufgabe, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten u. a. Gefahren abzuwehren, die Minder-
jährigen drohen. 
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 Gemäß § 8a Abs. 3 SGB VIII wird die Polizei bei Kindeswohlgefährdung bzw. Ver-
dacht tätig, wenn die gesetzlichen Möglichkeiten des Jugendamtes zum Schutz der 
Kinder und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl nicht ausreichen, insbesondere 
bei aktuell bekannt werdenden Fällen, bei denen unmittelbares Handeln erforderlich 
ist. 

 
 Unberührt bleibt der Grundsatz der Amtshilfe/Vollzugshilfe. Die Polizei wird unter-

stützend im Fall der Amts- bzw. Vollzugshilfe tätig 
 

- bei Verweigerung des Zutritts der Wohnung, um in akuter Gefahr notwendige 
 Schutzmaßnahmen abklären bzw. einleiten zu können 
- bei Verweigerung der Herausnahme des Kindes aus der Obhut der Personen-

sorgeberechtigten. 
 
 Zur Erfüllung der genannten Aufgaben erhebt die Polizei bei Erforderlichkeit Daten 

gemäß § 30 Absatz 1 und 2 BbgPolG. Im Rahmen der Datenerhebung kann die Po-
lizei nach § 43 BbgPolG Daten an öffentliche Stellen übermitteln. Nach Absatz 2 
kann die Polizei „von sich aus anderen für die Gefahrenabwehr zuständigen öffentli-
chen Stellen bei ihr vorhandene personenbezogene Daten übermitteln, soweit die 
Kenntnis dieser Daten zur Aufgabenerfüllung des Empfängers für den Bereich der 
Gefahrenabwehr erforderlich erscheint“. 

 
 Die Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Potsdam und dem Fachbe-

reich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt erfolgt derzeit in der Re-
gel im Einzelfall. 

 
 Eine Vertreterin der Polizeiinspektion Potsdam arbeitet im Arbeitskreis Kinder-

schutz der Landeshauptstadt Potsdam mit. 
 
2.4.2 Zielstellung 
 
 Es ist erklärte Zielstellung des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Lan-

deshauptstadt Potsdam und der Polizeiinspektion Potsdam, die Zusammenarbeit 
beider Institutionen verbindlich zu regeln und eine gemeinsame Kooperationsver-
einbarung abzuschließen. Ein Entwurf wurde bereits im Jahre 2013 erarbeitet und 
befindet sich derzeit in der Endabstimmung. Es wird angestrebt, die Kooperations-
vereinbarung im zweiten Quartal 2014 abzuschließen. Die Kooperationsvereinba-
rung wird nach ihrem Abschluss Bestandteil des Rahmenkonzeptes Kinderschutz 
der Landeshauptstadt Potsdam und wird diesem als Anlage beigefügt. 
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2.5 Aufgaben der Staatsanwaltschaft beim Kinderschutz 
 
2.5.1 Ausgangslage 
 
 Der gesetzliche Auftrag der Staatsanwaltschaften der Bundesrepublik Deutschland 

ergibt sich im Wesentlichen aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) und der 
Strafprozessordnung (StPO). Diese bestimmt auch die Rechte und Pflichten der 
Staatsanwaltschaft für ein Tätigwerden.  

 
 Demnach ist die Staatsanwaltschaft eine reine Strafverfolgungsbehörde. Sie ist ver-

pflichtet, bei allen verfolgbaren Straftaten einzuschreiten und Ermittlungen aufzu-
nehmen. Mangels eigener exekutiver Hilfskräfte beauftragt die Staatsanwaltschaft 
diesbezüglich im Regelfall die Polizei mit der Durchführung von Ermittlungen. Die 
Sachleitungsbefugnis für jedes Ermittlungsverfahren liegt bei der Staatsanwalt-
schaft. Diese entscheidet nicht nur über den Fortgang der Ermittlungen, sondern 
auch über deren Abschluss.  

 
 Sobald ein hinreichender Tatverdacht erbracht ist, hat die Staatsanwaltschaft An-

klage beim zuständigen Gericht zu erheben, anderenfalls stellt sie das Ermittlungs-
verfahren ein. In geeigneten Fällen kann ein Ermittlungsverfahren auch unter Be-
achtung von Opportunitätserwägungen eingestellt werden. Bei sämtlichen Maß-
nahmen der Staatsanwaltschaft ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beach-
ten. 

 
 Aufgaben im Bereich des Kindesschutzes ergeben sich demgemäß für die Staats-

anwaltschaft zwar ausschließlich im Zusammenhang mit Straftaten, betreffen dann 
jedoch sämtliche Aspekte des Kindeswohls. 

 
2.5.2 Zielstellung 
 
 Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt strebt an, einen 

Vertreter der Staatsanwaltschaft Potsdam für die Mitarbeit im Arbeitskreis Kinder-
schutz der Landeshauptstadt Potsdam zu gewinnen. Entsprechende Gespräche 
hierzu werden durch die Fachbereichsleitung ab dem zweiten Quartal 2014 geführt. 
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2.6 Aufgaben des Familiengerichts im Kinderschutz 
 
2.6.1 Ausgangslage 
 
 In Art 6 Abs. 2 Grundgesetz (GG) haben Eltern das Recht und die Pflicht, ihre Kin-

der eigenverantwortlich, selbständig und nach ihren Vorstellungen zu erziehen und 
nehmen somit die elterliche Sorge auch als grundgesetzliche Pflicht wahr. 

 
 Darüber, dass die Eltern bzw. Sorgeberechtigten ihren Pflichten nachkommen, 

wacht die staatliche Gemeinschaft. Da den genannten Rechten und Pflichten eine 
staatliche Schutzpflicht (das staatliche Wächteramt) zugeordnet ist, soll nach der In-
tention des Gesetzgebers diese Aufgabe vom Familiengericht und dem Jugendamt 
in Verantwortungsgemeinschaft ausgeübt werden. 

 
 Bereits beim Vorliegen von Verdachtsmomenten einer möglichen Gefährdung muss 

darauf hingewirkt werden, dass rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz des Kindes er-
griffen werden. Im Vorfeld und dann im Kontext sorgerechtlicher Entscheidungen 
gemäß §§ 1666 und 1666a BGB unterstreicht § 157 des Gesetzes über das Verfah-
ren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG) die Handlungsoptionen in der Verantwortung des Familiengerichts unter 
besonderer Berücksichtigung der Jugendhilfe. 

 
 Bei Gefährdung des Kindeswohls gilt das Beschleunigungsgebot. Beschleunigte 

Verfahren im Sinne des § 155 FamFG sollen mit den Zielen der Verfahrensbe-
schleunigung, insbesondere im Interesse der Kindes, der Deeskalation zwischen al-
len Beteiligten durch vordergründig mündliche Erörterung, der Förderung der Bera-
tung für die Eltern und der Arbeitserleichterung für alle Beteiligten geführt werden. 
Das Familiengericht soll spätestens innerhalb eines Monats einen Termin anberau-
men, an dem alle Beteiligten teilnehmen. 

 
 In diesem Termin muss das Familiengericht im Gespräch mit den Eltern und, soweit 

vertretbar, dem Kind oder Jugendlichen erörtern, wie der aktuellen Gefährdungssi-
tuation wirksam begegnet werden kann. Das Jugendamt ist regelhaft zu diesem 
Termin zu laden.  

 
 Nach dem Willen des Gesetzgebers soll das „fachliche Mandat“ der Jugendhilfe 

zielführend und entscheidungserheblich sein. Das verfahrensgestaltende Mandat 
des Familiengerichtes ist stärker prozesshaft orientiert. Das Familiengericht ist von 
Amts wegen verpflichtet, seine Entscheidung zu überprüfen. Damit ist die Verant-
wortungsgemeinschaft zwischen Familiengericht und Jugendamt zur Wahrung der 
Rechte des Kindes gestärkt. 
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 Das Familiengericht Potsdam und der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 
der Landeshauptstadt Potsdam setzen diese, vom Gesetzgeber gestellte Aufga-
be gemeinsam um. Das Familiengericht Potsdam ist mit einer Vertreterin im Ar-
beitskreis Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam vertreten. 

 
2.6.2 Zielstellung 
 
 Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam 

verfolgt die Zielstellung, beginnend mit dem dritten Quartal 2014 regelmäßige 
Arbeitstreffen mit den Familienrichter_innen des Familiengerichts Potsdam zu 
etablieren. Ziel soll es sein, die Zusammenarbeit zu reflektieren und die beste-
henden Schnittstellen zu gestalten. Ebenfalls soll ausgelotet werden, inwieweit 
die Möglichkeit besteht, zwischen dem Familiengericht Potsdam und dem Fach-
bereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt eine Kooperationsver-
einbarung zu erarbeiten und abzuschließen. 

 
2.7 Aufgaben der Schulen im Kinderschutz 
  
2.7.1 Ausgangslage 
 
 Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb haben auch Schu-

len den Auftrag, jedem Anschein von Vernachlässigung nachzugehen und frühzeitig 
das Jugendamt und andere verantwortliche Stellen einzubeziehen. 

 
 In Artikel 28 der Verfassung des Landes Brandenburg (LV) ist festgelegt, dass Er-

ziehung und Bildung die Aufgabe haben, „die Entwicklung der Persönlichkeit“ zu 
fördern. Eine solche Förderung ist ohne staatlichen Schutz vor Gefährdung des 
Wohls von Schülerinnen und Schülern nicht umsetzbar. § 4 Absatz 1 des Branden-
burgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) bezieht sich auf Artikel 28 LV. In § 4 Absatz 
3 BbgSchulG stellt der Gesetzgeber klar:  

 
 „Die Schule ist zum Schutz der seelischen und körperlichen Unversehrtheit, der 

geistigen Freiheit und der Entfaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler 

verpflichtet. Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es auch, 

jedem Anhaltspunkt für Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die 

Schule entscheidet rechtzeitig über die Einbeziehung des Jugendamtes oder ande-

rer Stellen“. 

 
 Vorrangiges Ziel dieser gesetzlichen Regelungen ist es, den Schutz von Kindern 

und Jugendlichen bei Gefahren für ihr Wohl zu verbessern sowie bestehende Hilfe-
leistungen so zu optimieren, dass Gefahrensituationen früher erkannt und erfasst 
werden. Die Umsetzung dieses Auftrags gilt für Schulen aller Schulformen. 

 
 Lehrkräfte und weitere pädagogische Fachkräfte in der Schule sehen ihre Schüler-

innen in der Regel täglich und können so ihre Entwicklung aus nächster Nähe ver-
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folgen. Anhaltspunkte, die auf eine Gefährdung hindeuten, werden in der Schule 
häufig zuerst wahrgenommen. Durch die gesetzliche Regelung ist klargestellt, dass 
Schule jedem Anhaltspunkt für Vernachlässigung oder Misshandlung von Schü-
ler_innen nachzugehen hat. Die Aufgabe betrifft die in ihr beschäftigten Lehrkräfte, 
Konferenzen und Schulleitung. Die Verantwortung dafür trägt die Schulleiterin oder 
der Schulleiter.  

 
2.7.2 Zielstellung 
 
 Durch das zuständige Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Bran-

denburg wurden bislang keine Formen der Kooperation zwischen Schule und örtli-
chen Träger der Jugendhilfe geregelt. Es ist jedoch im Rahmen der geltenden ge-
setzlichen Vorschriften möglich, hier Regelungen zu treffen. 

 
 Erklärtes Ziel der Landeshauptstadt Potsdam ist es, die Zusammenarbeit in Kinder-

schutzfällen zwischen den Schulen und dem Fachbereich Kinder, Jugend und Fami-
lie verbindlich zu regeln und damit den effektiven Schutz aller Potsdamer Schü-
ler_innen sicherzustellen. Dabei sollen auch Schnittstellen, wie die Schulsozialarbeit  
und der Schulpsychologische Dienst einbezogen werden. Die Landeshauptstadt 
Potsdam ist gegenwärtig dabei, ein Gesamtkonzept „Sozialarbeit an Schule“ zu er-
arbeiten. Sozialarbeit an Schule steht dabei für die gesamten Leistungen bzw. An-
gebote der Kinder- und Jugendhilfe, die an der Schnittstelle zur Schule erbracht 
werden und verbindliche Handlungsstrategien zum Kinderschutz beinhalten. 

 Zur Umsetzung dieser Zielstellung plant der Fachbereich Kinder, Jugend und Fami-
lie gemeinsam mit dem staatlichen Schulamt und den Schulen der Landeshaupt-
stadt Potsdam eine Kooperationsvereinbarung als verbindliche Handlungsgrundlage 
für alle Beteiligten zu erarbeiten. Im dritten Quartal 2014 soll damit begonnen wer-
den. Nach Abschluss der Kooperationsvereinbarung wird diese Bestandteil des 
Rahmenkonzeptes Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam. Ein inzwischen 
entwickelter Meldebogen Kinderschutz für die Schulen liegt bereits vor und wird mit 
Beginn der Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes verbindlich eingeführt. Er ist Be-
standteil des Rahmenkonzeptes Kinderschutz und als Anlage 4 beigefügt. 
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2.8 Aufgaben des Bereiches Wohnen im Kinderschutz 
 
2.8.1 Ausgangslage 
 
 Der im Fachbereich Soziales und Gesundheit der Landeshauptstadt Potsdam ange-

siedelte Bereich Wohnen hat neben der Bewilligung von Wohngeld sowie der Ertei-
lung von Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS) als Voraussetzung für eine 
Vermittlung und den Bezug öffentlich geförderter Wohnungen auch Aufgaben der 
Wohnungssicherung gem. § 34 SGB XII zu erfüllen. Der Bereich Wohnen unter-
stützt u.a. Familien dabei, Wohnungsverlust nachhaltig zu verhindern oder Familien 
aus der bestehenden Wohnungslosigkeit wieder einen Wohnraum zu vermitteln. Im 
Zuge der Umsetzung dieser Aufgabe kam es in der Vergangenheit in Einzelfällen, in 
denen Mitarbeiter_innen des Bereiches Wohnen gewichtige Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung feststellten, zu einer Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
Kinder, Jugend und Familie. 

 
2.8.2 Zielstellung 
 
 Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie und der Fachbereich Soziales und 

Gesundheit streben an, ihre Zusammenarbeit im Kinderschutz verbindlich zu struk-
turieren und dabei Schnittstellen und Übergänge zu beschreiben und auszugestal-
ten. Dies soll dazu führen, dass bei der Wahrnehmung von gewichtigen Anhalts-
punkten zu einer möglichen Kindeswohlgefährdung ein verbindliches Verfahren ein-
setzt und somit Handlungssicherheit auf beiden Seiten besteht. Zusätzlich soll dies 
dazu beitragen, die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen beiden Fachbe-
reichen zu intensivieren. 

 
 Zur Umsetzung dieser Zielstellung wurde bereits im Jahr 2013 damit begonnen, 

eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Bereichen Wohnen und Regionale 
Kinder- und Jugendhilfe auszuhandeln. Der nunmehr vorliegende Entwurf soll im 
zweiten Quartal 2014 überarbeitet und dann zwischen den Bereichen abgeschlos-
sen werden. Die  Kooperationsvereinbarung wird anschließend Bestandteil des 
Rahmenkonzeptes Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam und diesem in der 
Anlage beigefügt. 

 
2.9 Aufgaben des Jobcenters im Kinderschutz 
 
2.9.1 Ausgangslage 
 
 Die Förderung der beruflichen und sozialen Integration sowie der Ausgleich sozialer 

Benachteiligungen und die Überwindung individueller Beeinträchtigung durch eine 
intensive und an den Problemlagen der gemeinsamen Zielgruppe ausgerichtete Be-
treuung und Förderung sind erklärte Zielsetzung des Jobcenters der Landeshaupt-
stadt Potsdam und des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie.  
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 Zur Umsetzung dieser Zielstellung wurde zwischen dem Jobcenter der Landes-
hauptstadt Potsdam und dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie im März 
2013 eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. In dieser Vereinbarung wird 
die Zusammenarbeit auf der institutionell strategischen sowie auf der operationalen 
Ebene verbindlich geregelt. Die Kooperationsvereinbarung ist Bestandteil des Rah-
menkonzeptes Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam und diesem in der An-
lage 5 beigefügt. 

 
 Ein Vertreter des Jobcenters der Landeshauptstadt Potsdam arbeitet im Arbeitskreis 

Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam mit.  
 
2.9.2 Zielstellung 
 
 Gemeinsame Zielstellung des Jobcenters und des Fachbereiches Kinder, Jugend 

und Familie ist es, im vierten Quartal 2014 erste Erfahrungen nach Inkrafttreten der 
Vereinbarung auszuwerten, Erkenntnisse und ggf. Änderungsbedarfe abzuleiten 
sowie den 2013 begonnenen Fachaustausch regelmäßig fortzusetzen. 

 
2.10 Aufgaben im Kinder- und Jugendsport zum Kinderschutz 
 
2.10.1 Ausgangslage 
 

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie fördert für die Koordinierung des 
Sports in den Aufgabenfeldern der Kinder- und Jugendhilfe in der Landeshauptstadt 
den Stadtsportbund Potsdam mit 0,5 VBE. 
 
Zu den wichtigsten Arbeitsinhalten und damit Kernaufgaben der Koordinierungsstel-
le Sport und seinen Kooperationspartnern gehören die Organisation von Sportver-
anstaltungen und die Koordinierung des umfangreichen Sportangebotes. Sport-
Events, Vernetzungsangebote und Weiterbildungsveranstaltungen werden organi-
siert oder vermittelt. 
Das Internetportal der Stadtsportjugend und soziale Netzwerke spielen dabei eine 
zentrale Rolle.  
 
In der Landeshauptstadt Potsdam existieren insgesamt 158 Sportvereine.  
Die Anzahl der im Landessportbund Brandenburg registrierten Potsdamer Sportver-
eine ist im Zeitraum von 2003 bis 2011 um 26,5 % von 117 auf 148 angewachsen. 
Mit der stetigen Zunahme der Sportvereine ist ebenfalls ein starker Anstieg der Mit-
gliederzahlen um 46,5 % auf 25.145 Personen verbunden, eine beeindruckende 
Wachstumsrate, die auf eine sehr sportaktive Bevölkerung und gut strukturierte 
Vereinsarbeit schließen lässt.  
Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren nehmen dabei den größten An-
teil an Vereinsmitgliedern ein.  
Am stärksten organisiert im Potsdamer Vereinssport sind die 7- bis 14-Jährigen mit 
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52,1 % und die 15- bis 18-Jährigen mit 45 %. Besonders bei den 15- bis 18- Jähri-
gen ist über den gesamten Zeitraum hinsichtlich des Organisationsgrades eine 
enorme Steigerungsrate zu verzeichnen, was auf eine gut strukturierte Jugendarbeit 
schließen lässt6. 

 
2.10.2 Zielstellung 
 

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie entwickelt in Abstimmung mit der 
Koordinierungsstelle Sport verbindliche Handlungsrichtlinien zum Umgang bei An-
zeichen von Kindeswohlgefährdungen innerhalb der Kinder- und Jugendsportarbeit 
in der Landeshauptstadt Potsdam. Hierbei ist sicherzustellen, dass den verantwortli-
chen Trainern, Betreuern und Übungsleitern zur Abschätzung des Gefährdungsrisi-
kos erfahrene Fachkräfte kurzfristig zur Verfügung stehen. 
 

2.11 Aufgabe der Koordinierungsstelle Kinderschutz in der Landeshauptstadt Potsdam 
 
2.11.1 Ausgangslage 
 
 Zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes wurde im Jahr 2012 in der Lan-

deshauptstadt Potsdam eine Koordinierungsstelle Kinderschutz eingerichtet und bei 
der Fachbereichsleitung des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie angesie-
delt. Die Koordinierungsstelle ist mit einer sozialpädagogischen Fachkraft besetzt.  

 
2.11.2 Zielstellung 
 
 Zu den Aufgaben dieser Koordinierungsstelle gehört es u.a., den Arbeitskreis Kin-

derschutz im Sinne der Vorgaben durch den Gesetzgeber weiter zu entwickeln und 
zu koordinieren.  Darüber hinaus sind neben dem Aufbau und der Koordinierung der 
Arbeitsgemeinschaft der „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ auch die Entwicklung von 
Kooperationsvereinbarungen und Teilkonzepten, die Durchführung von Fortbildun-
gen und Fachtagungen und die weitere Qualifizierung des Rahmenkonzeptes Kin-
derschutz der Landeshauptstadt Potsdam wesentliche Bestandteile der Aufgaben-
beschreibung dieser Koordinierungsstelle. 

 
 Ein Schwerpunkt in der Arbeit des Koordinators/der Koordinatorin ist außerdem die 

Konzeptionierung und Umsetzung der auf die Landeshauptstadt Potsdam entfallen-
den Teile der Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ und die zum 
Thema Kinderschutz notwendige Öffentlichkeitsarbeit. 

 
 
 

                                                
6 Sportentwicklungsplan der Landeshauptstadt Potsdam von 2012 
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3.  Das Netzwerk Kinderschutz und Frühe Hilfen der Landeshauptstadt 
Potsdam  

 
3.1 Ausgangslage 
 
 In § 3 Abs. 1 KKG verpflichtet der Bundesgesetzgeber die Länder, insbesondere im 

Bereich Frühe Hilfen flächendeckend verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit 
der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz aufzubauen bzw. 
zu verstetigen. Ziel dieser Strukturen ist, sich gegenseitig über das jeweilige Ange-
bots- und Aufgabenspektrum zu informieren, strukturelle Fragen der Angebotsge-
staltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinderschutz aufeinander 
abzustimmen (vgl. § 3 Abs.1 KKG).  

 
 In der Landeshauptstadt Potsdam existiert seit dem Jahr 2005 ein Arbeitskreis Kin-

derschutz, in dem öffentliche und freie Träger sowie verschiedene Institutionen aus 
der Landeshauptstadt in Kinderschutzfragen zusammenarbeiten. Auf Initiative des 
Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie wurde dieser Arbeitskreis im Sinne des 
vom Bundesgesetzgeber geforderten Netzwerkes verändert. 

 
3.2  Zielstellung 
 
 Ziel des Netzwerkes muss es sein, unter Beachtung der Verfahrensweisen aller 

beteiligten Akteure eine Überprüfung der eigenen Arbeitsschritte zu erreichen um so 
ein effizienteres aufeinander abgestimmtes gemeinsames Handeln in allen Belan-
gen des Kinderschutzes zu ermöglichen. Die dabei zustande gekommenen Kontak-
te sollen eine unbürokratische schnelle Abstimmung erleichtern und damit die ge-
samtstädtische Kinderschutzarbeit qualifizieren. 

 
 Ausgehend von den bereits bestehenden Kooperationen zwischen einzelnen Ein-

richtungen  sollen sich möglichst alle mit dem Thema Kinderschutz befassten Insti-
tutionen an dem Netzwerk beteiligen. Ziel des öffentlichen Jugendhilfeträgers muss 
es sein, die Gesamtheit der örtlich an Kinderschutzfragen Interessierten in das 
Netzwerk einzubeziehen. Die Institutionen sollten jeweils durch Ihren Leiter_in bzw. 
einen Entscheidungsträger vertreten werden. 

 
 Als mögliche Teilnehmer kommen folgende Institutionen in Betracht: 
 - der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, 
 - die/der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, 
 - die Polizei, 
 -  der Fachbereich Soziales und Gesundheit, 
 - die Schwangerschaftsberatungsstellen, 
 - das Jobcenter,  
 - das Amtsgericht Potsdam, 
 - die Staatsanwaltschaft,  
 - das Staatliche Schulamt, 
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 - Vertreter der Regionalen Arbeitsgruppen gemäß § 78 SGB VIII, 
 - Vertreter der Fach-Arbeitsgruppen gemäß § 78 SGB VIII,  
 - Vertreter des Netzwerkes Gesunde Kinder und Familien 
 
 Das Netzwerk kommt in Form eines Arbeitskreises zusammen und steht unter der 

Leitung des Jugendamtes, welches durch den Fachbereichsleiter bzw. einen Be-
vollmächtigten vertreten wird. Die Federführung bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Sitzungen des Netzwerkes obliegt dem/der Kinderschutzkoordinator_in des 
Jugendamtes. Die Teilnahme der Mitglieder an den Sitzungen des Netzwerkes ist 
verbindlich, für den Verhinderungsfall soll eine Vertretung benannt sein. Das Netz-
werk trifft sich viermal jährlich zu einer Sitzung. 

 
 Der Arbeitskreis wertet jährlich in einer Sitzung die durch den Fachbereich Kinder, 

Jugend und Familie erstellte Analyse der tatsächlichen Kindeswohlgefährdungen 
aus und erörtert Rückschlüsse für die Kinderschutzarbeit der einzelnen Institutionen, 
um ein abgestimmtes Vorgehen zu ermöglichen. Die Mitglieder des Arbeitskreises 
bringen Ihre Sichtweise in die im Zusammenwirken von Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie und freien Trägern in gemeinsamer Verantwortung erstellten 
Maßnahmeplanungen ein. 

 
 Der Arbeitskreis tauscht sich zum Stand der Kooperation aus. Dabei informieren 

sich die Mitglieder gegenseitig über Handlungsanweisungen, Regularien usw., um 
anschließend auf dieser Grundlage verbindlich die Schnittstellen der Zusammenar-
beit zu definieren. 

 
 Der Arbeitskreis setzt sich mit Fachkonzepten für den Kinderschutz in der Landes-

hauptstadt Potsdam und auf Landes- und Bundesebene auseinander und stellt die-
se Erkenntnisse in Bezug zu den örtlichen Bedingungen und eigenen Erfahrungen. 

 
 Der Arbeitskreis erarbeitet im Laufe des Jahres 2014 eine Geschäftsordnung, die 

Bestandteil des Rahmenkonzepts Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam 
wird. 
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4. Umsetzung der Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen 
 
4.1 Ausgangslage 
 
 Auf der Grundlage des Gesamtkonzeptes und den Fördergrundsätzen des Landes 

Brandenburg zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung „Bundesinitiative Netz-
werke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ 2012 - 2015 stehen der Landeshaupt-
stadt Potsdam für die Jahre 2014 und 2015 je 106.197,96 € zur Verfügung. Förder-
fähig sind dabei: 

 
a) Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen, 
b) Der Einsatz von Familienhebammen,  
c) Ehrenamtsstrukturen und in diese Strukturen eingebundene Ehrenamtliche im 
 Kontext Früher Hilfen und 
d) weitere zusätzliche Maßnahmen zur Förderung Früher Hilfen 

 
4.2 Zielstellung 
 
 Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam bean-

tragt die Mittel aus der Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen. Die 
Schwerpunktsetzung des Fachbereiches gliedert sich wie folgt: 

  
4.2.1 Einsatz von Familienhebammen 
 
 Der Fachbereich Soziales und Gesundheit errichtet für die Landeshauptstadt Pots-

dam eine  „Koordinierungsstelle Familienhebammen“, die aus Mitteln der Bundesini-
tiative „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ mit 0,5 VZÄ finanziert wird. Gleichzei-
tig wird der Einsatz von Familienhebammen in der Landeshauptstadt Potsdam aus 
Mitteln der Bundesinitiative finanziert. Die Umsetzung dieses Schwerpunktes und 
die Art und der Umfang des Einsatzes der Familienhebammen sowie der Zugang zu 
diesen wird in einer Vereinbarung zwischen den Fachbereichen Soziales und Ge-
sundheit und Kinder, Jugend und Familie geregelt. Die Vereinbarung wird im zwei-
ten Quartal 2014 abgeschlossen und wird nach Ihrem Abschluss Bestandteil des 
Rahmenkonzeptes Kinderschutz der Landeshauptstadt Potsdam.  

 
4.2.2 Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen 
 
 Zur Weiterentwicklung des Netzwerkes Kinderschutz der Landeshauptstadt Pots-

dam wird aus Mitteln der Bundesinitiative eine externe fachliche Begleitung des 
Netzwerkes finanziert. Das Konzept für diese fachliche Begleitung wird bis Ende Ap-
ril 2014 erstellt. 

 Bereits seit 2008 ist das Netzwerk Gesunde Kinder und Familien auf Beschluss der 
Stadtverordneten tätig und im Bereich Gesundheits- und Veterinärwesen verortet. 
Das Netzwerk verfolgt einen gesundheitsfördernden Ansatz. Durch Angebote, wie 
z.B. die Familienbegleitung durch ehrenamtliche Familienlotsen, trägt das Netzwerk 
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Gesunde Kinder und Familien zur Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern 
bei und leistet einen wichtigen Beitrag im Bereich des präventiven Kinderschutzes. 

 
 Darüber hinaus arbeiten in der Landeshauptstadt Potsdam gegenwärtig vier Lokale 

Bündnisse für Familien. Diese Bündnisse sind Netzwerke für mehr Familienfreund-
lichkeit in einzelnen Stadtteilen. Sie halten familienentlastende- und fördernde An-
gebote vor und sind so ebenfalls ein wichtiges Modul im System des präventiven 
Kinderschutzes. 

 
4.2.3 weitere zusätzliche Maßnahmen zur Förderung Früher Hilfen 
 
 Aus Mitteln der Bundesinitiative wird ab dem 2. Quartal 2014 ein anonymes Bera-

tungsangebot in der Beratungsstelle „Vom Säugling zum Kleinkind“ der Fachhoch-
schule Potsdam angeboten. Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern sind häufig in 
der ersten Phase der Elternschaft verunsichert, überfordert und müssen sich den 
neuen, sich rasch verändernden Bedingungen anpassen. Das anonyme Angebot 
bietet Eltern mit Säuglingen und kleinen Kindern u.a. die Möglichkeit, Beratungen in 
Krisensituationen auch im häuslichen Kontext in Anspruch nehmen zu können. Das 
besondere Ziel ist, durch eine schnellstmögliche, niedrigschwellige und kurzzeitige 
Beratung frühzeitig der Eskalation und Chronifizierung von Belastungen entgegen-
zuwirken und somit eine Gefährdungsentwicklung abzuwenden. Eine entsprechen-
de Leistungsvereinbarung zwischen dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 
und der Fachhochschule Potsdam ist nach Vorliegen des Förderbescheides zur 
Bundesinitiative umgehend abzuschließen. 
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5.  Öffentlichkeitsarbeit 
 
 Im Sinne einer Qualitätssicherung und -entwicklung wird den Stadtverordneten und 

dem Jugendhilfeausschuss jährlich ein Kinderschutzbericht für die Landeshaupt-
stadt Potsdam vorgelegt. Dieser Bericht beinhaltet im Wesentlichen: 
• Auswertung aller Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen im Berichtszeitraum 
 und daraus abgeleitete Rückschlüsse für eine künftige Angebotsentwicklung 
• Rückblick auf die Arbeit des Arbeitskreises Kinderschutz 
• Informationen über den jährlich zu beantragenden Zuschuss im Rahmen der 
 Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015 
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6.  Fortschreibung und Qualitätssicherung 
 
 In den Neuregelungen zur Qualitätsentwicklung in den §§ 79, 79a SGB VIII haben 

die Träger der öffentlichen Jugendhilfe den eindeutigen Auftrag, einen umfassenden 
Qualitätsdiskurs im Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII und 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt zu führen. Mit diesem Kinder-
schutzkonzept und den Handlungszielen für das Handlungsfeld „Qualitätsoffensive“ 
im aktuellen Jugendhilfeplan stellt sich der  Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 
dieser Aufgabe. In Kooperation mit den Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII, 
dem Netzwerk „ Kinderschutz und Frühe Hilfen“ und anderen Gremien erfolgt re-
gelmäßig alle 3 Jahre eine Überprüfung und gegebenenfalls Fortschreibung des 
Konzeptes. Bei gesetzlichen Veränderungen mit Auswirkungen auf die Umsetzung 
dieses Konzeptes wird  eine zeitnahe  Fortschreibung garantiert.  

TOP 5.1



Anlage 1 des Rahmenkonzepts Kinderschutz  

Seite 1 von 11  

 

Leistungsvereinbarung 
gem. § 8 a Abs. 4 SGB VIII 

 
 
zwischen der 

 

  
Landeshauptstadt Potsdam 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
dieser vertreten durch den Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
14469 Potsdam 
 - nachfolgend Jugendamt - 

  
 
und 
 
 
 
 

 

  
 
 
 - nachfolgend freier Träger - 

 
wird folgende Vereinbarung abgeschlossen: 
 
§ 1   Gegenstand der Vereinbarung 

 
Die Vereinbarung erfolgt in Umsetzung der Verpflichtung zum Abschluss von Vereinbarun-
gen gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII zwischen dem Jugendamt und dem regional tätigen Träger 
der freien Jugendhilfe in der Landeshauptstadt Potsdam. 
 
§ 2   Geltungsbereich 

 
Die Vereinbarung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII bezieht sich auf die Kinder und Jugendlichen, 
die in den Einrichtungen und Diensten des Trägers betreut werden. Werden dem Träger ge-
wichtige Anhaltspunkte zu einer möglichen Kindeswohlgefährdung bei Kindern und Jugendli-
chen bekannt, die nicht von den Einrichtungen und Diensten des Trägers betreut werden, so 
ist unverzüglich ohne vorherige Beratung des Trägers das Jugendamt zu informieren. 
 

§ 3 
Aufgaben des Trägers zur Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlge-
fährdung 
 

 
1.  Der Träger stellt mit dieser Vereinbarung und über innerbetriebliche Maßnahmen si-

cher, dass er die Verpflichtungen aus den o. g. gesetzlichen Bestimmungen und die 
zu ihrer Umsetzung vorhandenen Verfahrensregelungen und Handlungsorientierun-
gen einhält. 
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2. Werden der Fachkraft einer Einrichtung/eines Dienstes des freien Trägers gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines von ihnen betreuten Kindes oder 
Jugendlichen (vgl. hierzu Anlage 1 „Hinweise…“) bekannt, so hat diese hierüber un-
verzüglich den nach dem Verfahren des Trägers benannten Verantwortlichen zu in-
formieren. 
 

3. Zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos im Rahmen einer sich unverzüglich an-
schließenden Fallberatung, wird eine im Umgang mit spezifischen Gefährdungssitua-
tionen insoweit erfahrene Fachkraft hinzugezogen. Diese Fachkraft muss entspre-
chend des „Teilkonzeptes zur Qualifikation und zum Einsatz von „insoweit erfahrenen 
Fachkräften“ der Landeshauptstadt Potsdam“ anerkannt und zertifiziert sein. Verfügt 
der Träger selbst nicht über diese insoweit erfahrene Fachkraft, nutzt er die Möglich-
keiten der einrichtungs-/trägerübergreifenden kollegialen Beratung. Eine Liste der in 
Frage kommenden insoweit erfahrenen Fachkräfte wird zeitnah zur Verfügung ge-
stellt. 
 
 
 

4. Der Träger verpflichtet sich, dem Fachbereich Kinder- Jugend und Familie verbindlich 
darüber Auskunft zu geben, ob er eine den  Vorgaben  der  Landeshauptstadt  Pots-
dam  entsprechende  insoweit  erfahrene  
 
Fachkraft beschäftigt und benennt diese namentlich. Wird im Rahmen der Fallbera-
tung innerhalb des Trägers eine Gefährdung festgestellt, wird festgelegt, wer in wel-
chen Schritten und in welchem Zeitraum mit dem Kind/Jugendlichen und den Perso-
nensorge- bzw. Erziehungsberechtigten den wirksamen Schutz des Kin-
des/Jugendlichen organisiert und umsetzt. Auf die Inanspruchnahme notwendiger 
und geeigneter Unterstützungsmöglichkeiten durch die Personensorge- oder Erzie-
hungsberechtigten ist hinzuwirken. Alle eingeleiteten Schritte und Regelungen sind 
zu dokumentieren. Solange die Gefährdung des Wohles des Kindes/Jugendlichen 
durch die Maßnahmen des freien Trägers unter Hinzuziehung der Beratung durch ei-
ne insoweit erfahrene Fachkraft abgewendet werden kann, ist die Benachrichtigung 
des Fachbereichs Kinder- Jugendliche und Familie nicht erforderlich. 

 
5.  Bei der Einbeziehung der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten ist insbeson-

dere sicherzustellen, dass der wirksame Schutz des Kindes/Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. Erscheint eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos in diesem 
Zusammenhang nicht möglich, wird der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie hin-
zugezogen. 

 
6.  Lehnen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten die Inanspruchnahme der 

zu diesem Zeitpunkt notwendigen und geeigneten Unterstützungsmöglichkeiten ab, 
so informiert der Träger den Fachbereich Kinder- Jugend und Familie und berichtet 
über bisher vorgenommene Schritte (Dokumentationspflicht) und übergibt dem Fach-
bereich Kinder- Jugend und Familie die Dokumentation. Gleiches gilt, wenn die ange-
nommenen Hilfen als nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 
Wenn eine persönliche Übergabe der Meldung und der Dokumentation des Trägers 
nicht möglich ist, erfolgt diese per Fax an das zuständige Regionalteam mit dem Pro-
tokoll der Fallberatung. Das Fax wird telefonisch angekündigt. Bei der Inanspruch-
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nahme von Hilfen zur Erziehung liegt die Federführung für die Hilfeplanung beim 
Fachbereich Kinder- Jugend und Familie. 

 
7.  Ist die Gefährdung des Kindes oder Jugendlichen so akut, dass das Wohl des Kindes 

durch die eigenen Maßnahmen des Trägers nicht gesichert werden kann, ist unver-
züglich der Fachbereich Kinder- Jugend und Familie zu informieren. Dies gilt auch für 
die Fälle, in denen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht bereit oder 
in der Lage sind, bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. In diesen 
Fällen informiert der Träger den Fachbereich Kinder- Jugend und Familie unmittelbar 
und berichtet über bisher vorgenommene Schritte (Dokumentationspflicht) und über-
gibt dem Fachbereich Kinder- Jugend und Familie die Dokumentation (Anlage 2). Ei-
ne direkte Anrufung des Familiengerichtes durch den Träger ist ebenfalls möglich. 
 

8. Nach erfolgter Fallreflexion im zuständigen Regionalteam des Fachbereichs Kinder- 
Jugend und Familie erhält der Träger innerhalb von 5 Werktagen eine Information 
durch den zuständigen Sozialarbeiter des Regionalteams über die weiteren Schritte 
des Regionalteams. Der Träger wird nach Maßgabe des Einzelfalles in den Schutz-
plan einbezogen. 

 
9 Bei abweichender Risikoeinschätzung wird der Träger über die Position des Fachbe-

reichs  Kinder- Jugend und Familie informiert. Gegebenenfalls erfolgt auf Verlangen 
eines der Kooperationspartner eine gemeinsame Risikoeinschätzung. 

 
10.  Werden Hilfen zur Erziehung in Anspruch genommen, werden die bisher beteiligten 

Fachkräfte in den Hilfeplanprozess einbezogen. 
 

 
 

11.  Der Träger sichert die Qualifizierung der Fachkräfte durch die Teilnahme an geeigne-
ten Fortbildungsmaßnahmen zur Realisierung der Aufgaben gemäß der §§ 8a und 61 
bis 65 SGB VIII. 

 
§ 4   Kinder- und Datenschutz 

 
 
1.  Der Träger ist verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzes gem. §§ 61 bis 65 

SGB VIII in Verbindung mit den Bestimmungen des SGB I und SGB X einzuhalten. 
 
2.  Sofern dem Träger seine eigenen Hilfemöglichkeiten nicht ausreichend erscheinen, 

die Gefährdung abzuwenden, stellt er sicher, dass alle Daten, deren Kenntnis zur 
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich 
sind, dem Fachbereich Kinder- Jugend und Familie mitgeteilt werden (§ 8a Abs. 5 
SGB VIII). Das Transparenzgebot ist zu beachten. 

 
3.  Der Träger stellt im Rahmen betriebsinterner Standards sicher, dass der Schutz der 

personenbezogenen Daten bei der Erhebung und Verwendung gewährleistet ist. Die 
Datenerhebung gemäß § 72a Abs. 5 SGB VIII ist analog einzuhalten. 
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§ 5   Sonstige Vereinbarungen 

 
1. Die Anlagen 1 bis … und das Teilkonzept „Einsatz und Qualifikation von „insoweit           

erfahrenen Fachkräften“ in der Landeshauptstadt Potsdam“ in seiner jeweils gültigen            
Fassung sind Bestandteil der Vereinbarung. 

 
2.  Die Vereinbarung tritt am 01.  .2014 in Kraft. Die Laufzeit dieser Vereinbarung ist 

nicht begrenzt. Sollten inhaltliche Änderungen von einer Vereinbarungspartei ge-
wünscht sein, sind diese zwischen den Parteien auszuhandeln. Bei Inkrafttreten einer 
Änderung des § 8a SGB VIII, die sich auf Inhalte dieser Vereinbarung bezieht, ist die  

 
 

Vereinbarung neu abzuschließen, behält aber bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
neuen Vereinbarung ihre Gültigkeit. 

 
3. Während dieses Zeitraumes erfolgt eine regelmäßige Reflektion der vereinbarten 

Regelungen. Daraus schlussfolgernd wird die Fortschreibung der Vereinbarung vor-
genommen. 

 
 
Potsdam, den     
 
Für das Jugendamt                   Für den freien Träger 
Im Auftrag 

 
 

   
Fachbereichsleiter 
 

  

 
 
 
 
 
 
Stempel des öffentlichen Trägers  

  
 
 
 
 
 
Stempel des freien Trägers 

 
 
Anlagen: 
1. Hinweise zur Erkennung von Kindeswohlgefährdungen 
2. Meldung über den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII 
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Anlage 1 
 
Hinweise zur Erkennung von Kindeswohlgefährdungen 
 
1. Tatbestandsmerkmale der Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BG 
 (Gefährdung des Kindeswohls) 
 

Eine Kindeswohlgefährdung nach den gesetzlichen Vorgaben des § 1666 BGB liegt dann 
vor, wenn Kinder durch 

 
• Misshandlung (körperlich oder seelisch) 
• Vernachlässigung (körperlich 
• oder durch sexuellen Missbrauch 

 
in ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Entwicklung gegenwärtig erheblich ge-
fährdet sind bzw. wenn Verletzungen und Schädigungen des Kindeswohls bereits einge-
treten sind  und die schädigenden Einflüsse fortdauern. 
 
Die Gefährdung oder Verletzung des Kindeswohls wird durch elterliches Fehlverhalten 
bzw. Unterlassen angemessener Fürsorge oder durch das Verhalten Dritter verursacht: 
 
• schuldhaftes oder schuldloses Handeln der Eltern: Missbrauch des Sorgerechts 
• schuldhaftes oder schuldloses Unterlassen: Vernachlässigung 
• die Eltern sind nicht bereit oder nicht in der Lage, ein kindesgefährdendes Verhalten 
 Dritter wirksam zu unterbinden. 
 

2. Definition und Formen der Kindesmisshandlung 
 
 Definition 
 

Blum-Maurice u. a. (2000, S. 2) definieren Kindesmisshandlung als eine „nicht zufällige, 
gewaltsame, psychische und/oder physische Beeinträchtigung oder Vernachlässigung 
des Kindes durch Eltern/Erziehungsberechtigte oder Dritte, die das Kind schädigt, ver-
letzt in seiner Entwicklung hemmt oder zu Tode bringt“. Unterschieden wird meist nach 

körperlicher Misshandlung, seelischer Gewalt sowie sexuellem Missbrauch.’¹ 
 
2.1 Vernachlässigung 
 

• des körperlichen Kindeswohls 
 

Mangelhafte Versorgung und Pflege wie unzureichende Ernährung, Pflege und Kleidung, 
Mangel an Gesundheitsfürsorge und Unterlassen ärztlicher Behandlung. Zu geringe Be-
aufsichtigung und Zuwendung. Unzureichender Schutz vor Risiken und Gefahren. 
 
Einem hohen Gefährdungsrisiko für Leben und Gesundheit sind kleine, aber auch behin-
derte Kinder ausgesetzt, die in besonderem Maße auf Fürsorge und Schutz angewiesen 
sind und keine oder kaum Möglichkeiten der Selbsthilfe haben. 

 
_________________________ 
¹ Deegender, Körner, Handbuch Kindesmisshandlung und Vernachlässigung, Göttigen 2005, S 37 
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• des seelischen Kindeswohls (emotionale Vernachlässigung) 
 

Ein unzureichendes oder ständig wechselndes und dadurch nicht verlässliches, tragfähi-
ges emotionales Beziehungsangebot. 
 
Mangel an Aufmerksamkeit und emotionaler Zuwendung; Nichteingehen auf Bedürfnisse 
des Kindes; Unterlassen angemessener Erziehung. 

 
• der geistigen Entwicklung 

 
Mangel an Entwicklungsimpulsen und schulischer Förderung, insbesondere das Desinte-
resse der Eltern am regelmäßigen Schulbesuch des Kindes. 

 
 
2.2 Misshandlung 
 

• Körperliche Misshandlung 
 

Direkte Gewalteinwirkung auf das Kind durch Schlagen, Treten, Herunterstoßen, Schüt-

teln, Beißen, Würgen, Verbrennen, Verätzen, Vergiftungen, Untertauchen in Wasser 

Stichverletzungen zufügen, der Kälte aussetzen, die Mehrzahl der körperlichen Miss-

handlungen hinterlässt sichtbare Spuren auf der Haut. 

Körperliche Symptome: Verletzungen an untypischen Stellen (die sich ein Kind durch 
Sturz etc. nicht selbst zugezogen haben kann), blaue Flecken, Handabdrücke, Abdrücke 
von Gegenständen, Abschürfungen, Bissspuren, Striemen, Platzwunden, Verbrennungen 
(an ungewöhnlichen Körperstellen), Kopfverletzungen, Schädel-, Knochen-, Rippenbrü-
che, Verletzungen innerer Organe. Schädigungen des Zentralen Nervensystems (ZNS). 

 
durch Misshandlungen verursachte gravierende Schädigungen des ZNS sind die häufigs-
te misshandlungsbedingte Todesursache (z. B. durch Schütteltraume). 
 
Verletzungen des Bauchraumes und des Brustkorbes kommen zwar selten vor, jedoch 
sind sie nach den Verletzungen des ZNS die zweithäufigste Todesursache - nicht zuletzt 
deshalb, da wegen schleichender Symptomatik ärztliche Hilfe zu spät aufgesucht wird. 

 
• Psychische Misshandlung 

 
Zurückweisung, Ablehnung und Herabsetzung des Kindes, Verängstigung, Terrorisierung 
und Isolierung (dauerhaftes, alltägliches), Beschimpfen, Verspotten, Erniedrigen, Liebes-
entzug, Einsperren, Sündenbockrolle, Überforderung durch unangemessene Erwartun-
gen. 
 
Soziale Isolierung, Einschüchterung, vielfältige massive Bedrohungen einschließlich To-
desdrohungen. Symbiotische Bindung des Kindes durch einen Elternteil. 
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• sexueller Kindesmissbrauch 
 
Sexuelle Handlungen mit Körperkontakt, Vorzeigen pornografischen Materials durch eine 
erwachsene oder wesentlich ältere jugendliche Person, oft unter Ausnutzung von Abhän-
gigkeitsverhältnissen. Sexueller Missbrauch ist immer auch mit seelischer und körperli-
cher Gewalt verbunden. 

 
• Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom 

 
Als subtile Spielform der Kindesmisshandlung manipulieren und erzeugen fürsorglich er-
scheinende Mütter (viel seltener Väter) Krankheitssymptome bei ihren Kindern durch 
Verabreichung von Medikamenten/Abführmitteln, absichtliche Verletzungen und Verät-
zungen, Vorenthalten von Nahrung etc., stellen sie damit immer wieder Ärzten vor und 
lösen vielfache medizinische Untersuchungen und inadäquate therapeutische Behand-
lungen aus. 

 
• Adoleszenzkonflikte 

 
Fehlende Akzeptanz der wachsenden Fähigkeit und des wachsenden Bedürfnisses des 
Kindes zu selbständigen und eigenverantwortlichem Handeln (§ 1626 Abs. 2 BGB). 
 
Auseinandersetzungen zwischen Eltern und ihren heranwachsenden Kindern. Ablö-
sungs- und Autonomiekonflikte, die nicht generell problematisch sind, sondern bis zu ei-
nem bestimmten Grad zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu gehören, können nicht 
gelöst werden, sondern eskalieren und verhindern die Verwirklichung altersgemäßer Be-
dürfnisse nach autonomer Lebensführung. 

 
2.3 Spezifische Formen der Kindeswohlgefährdung bei Trennung/Scheidung 
 

• Missbrauch des Sorgerechts: Instrumentalisierung des Kindes in Elternkonflikten 
 

Kinder werden in Streit und Auseinandersetzungen zwischen den Eltern hineingezogen 
und für Interessen der Eltern instrumentalisiert. Häufig handelt es sich um eskalierende 
Trennungskonflikte. 

 
• Missbrauch des Sorgerechts: Vereitelung von Umgangskontakten 
 
Der sorgeberechtigte Elternteil verhindert den für die gesunde Entwicklung des Kindes 
erforderlichen Kontakt und Beziehungsaufnahme des Kindes zu umgangsberechtigten 
Personen wie zu dem nicht sorgeberechtigten Elternteil, Großeltern oder anderen. 

 
3. Weiteres Erkennen von Kindeswohlgefährdungen 
 

Die Symptome und Folgen von Vernachlässigung  und Misshandlung zeigen sich - neben 
den offenkundigen Verletzungen durch körperliche Misshandlung - in einer großen Band-
breite von Entwicklungsstörungen, psychischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten, 
dissozialem und delinquentem Verhalten (aus Opfern werden Täter), Alkohol- und Dro-
genabhängigkeit, Suizidgefährdung und selbstschädigendem Verhalten. 
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Vernachlässigungs- und Misshandlungssymptome können sein auf der Ebene der 

 
• Körperlichen Entwicklung: Untergewicht, Übergewicht, Minderwuchs, allgemeine 

Krankheitsanfälligkeit, körperliche Fehlentwicklungen, verzögerte motorische Entwick-
lung etc. 

 
• Kognitiven Entwicklung: Sprachprobleme, retardierte Sprachentwicklung, geistige 

Fehlentwicklung etc. 
 

• Psychischen Entwicklung: psychiatrischen Auffälligkeiten, Hyperaktivität, Inaktivi-
tät/Mattigkeit, gestörte Wach und Schlafphasen, Hospitalismuserscheinungen (Kopf-
schlagen, Jaktationen, etc.). 

 
• Sozialen Entwicklung: Fehlentwicklung im Sozialverhalten, Distanzlosigkeit, Aggres-

sivität, Depressionen, Ängste etc.  
 

• Frühe Beziehungs- und Bindungsstörungen (frühkindliche Deprivation): Häufig in 
Kontakt mit der Jugendhilfe kommen Kinder mit dem Syndrom der frühen Bezie-
hungs- und Bindungsstörungen. Diese Störungen, die vor allem auf ausgeprägte el-
terliche Vernachlässigung und Misshandlung zurückgeführt werden, äußern sich in 
massiven Kontaktstörungen mit sehr widersprüchlichen Reaktionen zwischen Dis-
tanzlosigkeit und Angst und Misstrauen in sozialen Beziehungen, Selbst- und Fremd-
aggression, depressiven Gefühlslagen. 
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Anlage 2 
 
Meldung über den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII 
 
(Absender 
Träger / Einrichtung/ 
meldende Person) 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
An  
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich 353 
Friedrich – Ebert – Str. 79 –81 
14469 Potsdam 
 
Per Fax an: O Regionalteam Mitte (3531):   0331 289 2283 
  O Regionalteam Stern / Drewitz (3532)  0331 289 4308 
  O Regionalteam Waldstadt / Schlaatz (3533) 0331 289 4330 
 

 
 

Meldung 
über  den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII 
 
 
Persönliche Angaben: 
 
 
 
 

Kind Mutter Vater 

 
Name 
 
 

   

 
Geburtsdatum 
 
 

   

 
Anschrift 
und evtl. ge-
genwärtiger 
Aufenthalt 
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Angaben zur Gefährdungssituation  
 
                                              
Welche gewichtigen Anhaltspunkte für eine Gefährdung wurden festgestellt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wurde eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ zur Risikoeinschätzung hinzugezogen und wenn 
ja, mit welchem Ziel? (Kopie des Protokolls der insoweit erfahrenen Fachkraft ist beizufügen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wurden den Eltern/Sorgeberechtigten seitens des Trägers Hilfen angeboten? 
 
           ja, welche             nein, Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum kann die Gefährdungssituation trotz Unterstützung nicht abgewendet werden? 
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Eltern sind über Weitergabe an das Jugendamt informiert? 
 
           ja                             nein, Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risikoabschätzung  
 
Art der Schädigung / Gefährdung: 
 
Grad der Gefährdung: 

• akute Gefährdung          �  
• latente Gefährdung        �  

 
 
 
 
Datum: 
 
Name: 
 
 
_____________________________ 
Unterschrift 
 
 
(wird durch das Jugendamt ausgefüllt) 
 
 
Telefonische Empfangsbestätigung erfolgte an Absender am ________________ 
 
durch:______________________ 
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Leistungsvereinbarung 
gem. § 72 a SGB VIII 

 
 
zwischen der 

 

  
Landeshauptstadt Potsdam 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
dieser vertreten durch den Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
14469 Potsdam 
 - nachfolgend Jugendamt - 

  
 
und 

 

  
 
 
 
 
 
 - nachfolgend freier Träger - 
 
wird folgende Vereinbarung abgeschlossen: 
 
§ 1   Gegenstand der Vereinbarung 

 
Die Vereinbarung erfolgt in Umsetzung der Verpflichtung zum Abschluss von Vereinbarun-
gen gem. § 72a Abs. 2 und 4 SGB VIII zwischen dem Jugendamt und dem regional tätigen 
Träger der freien Jugendhilfe in der Landeshauptstadt Potsdam. 
 
 
§ 2   Geltungsbereich 

  
Die Vereinbarung gilt für alle Einrichtungen, Angebote, Gliederungen und Dienste des freien 
Trägers im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes  sowie für seine Gliederungen, Einrich-
tungen, Angebote und Dienste in den Zuständigkeitsbereichen anderer örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe des Landes Brandenburg, soweit diese Gliederungen und ihre Ein-
richtungen, Angebote und Dienste nicht rechtlich selbständige Körperschaften sind.  
 
 
§ 3   Hauptamtliche Fachkräfte der Jugendhilfe 

 
Der freie Träger wird keine hauptamtlichen Fachkräfte, die im Rahmen der Kinder- und Ju-
gendhilfe Kinder und Jugendliche erziehen, bilden, betreuen, beraten oder ausbilden, einstel-
len oder beschäftigen, deren erweitertes Führungszeugnis eine der in § 72a Abs. 1 SGB VIII  
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genannten Straftaten aufweist. Zu den beschäftigten Personen zählen auch Honorarkräfte, 
Freiwilligendienstleistende und andere vergleichbar tätige Personen.  
 
                                                                    
§ 4   Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 
Der freie Träger wird bei allen hauptamtlichen Beschäftigten, die keine Fachkräfte der Ju-
gendhilfe sind, jedoch aufgrund ihrer Tätigkeit einen mit diesen vergleichbar engen und re-
gelmäßigen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, entsprechend § 7 Abs. 1 und 2 
dieser Vereinbarung verfahren. 
 
                                
§ 5   Ehren- und nebenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 
Der freie Träger wird keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person für die Wahrnehmung 
von Erziehungs-, Bildungs-, Betreuungs-, Ausbildungsaufgaben oder vergleichbare Tätigkei-
ten beschäftigen, deren erweitertes Führungszeugnis eine der in § 72a Abs. 1 SGB VIII ge-
nannten Straftaten aufweist.  
 
 

§ 6   Vorlage eines Führungszeugnisses 

 
Zum Zwecke der Sicherstellung soll dem freien Träger ein aktuelles erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis nach den §§ 30 Absatz 5, 30a Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz vor der 
Aufnahme der Beschäftigung vorgelegt werden. Es kann nur von der zu beschäftigenden 
Person unter Vorlage eines Nachweises zur beabsichtigten nebenamtlichen oder ehrenamt-
lichen Tätigkeit bei der örtlichen Meldebehörde beantragt werden (Merkblatt Bundesamt für 
Justiz zur Gebührenbefreiung: Anlage 1). Das Ausstellungsdatum des Führungszeugnisses 
darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Das Führungszeugnis ist im 
Abstand von drei Jahren erneut vorzulegen. Vom freien Träger sind gemäß Anlage 2 das 
Datum der Aufnahme der Tätigkeit, das Datum der Vorlage des Führungszeugnisses sowie 
das Datum der erneuten Vorlage eines Führungszeugnisses zu dokumentieren. 
 
 
§ 7   Pflicht zur Einsichtnahme bei ehren- und nebenamtlichen Mitarbeitern 

 
(1) Eine Pflicht zur Einsichtnahme besteht dann, soweit eine Person Kinder oder Jugendliche 
beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat und die-
ser Kontakt nach seiner Art, Intensität und Dauer geeignet ist, Übergriffe zu ermöglichen. 
 
(2) Eine Pflicht zur Vorlage eines Führungszeugnisses besteht immer dann, wenn 
- Personen Kinder und Jugendliche ohne Übernachtung regelmäßig, z. B. in  
  Gruppenstunden, Projekttagen, Freizeiten etc. beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder    
  ausbilden. Regelmäßig bedeutet nicht einmalig, punktuell oder gelegentlich. 
- Personen Kinder und Jugendliche bei Veranstaltungen mit Übernachtung beaufsichtigen,   
  betreuen, erziehen, ausbilden oder nach Art, Intensität und Dauer einen vergleichbaren   
  Kontakt haben. 
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(3) Unter „Beaufsichtigen und Betreuen“ wird insbesondere die Übernahme der Aufsichts-
pflicht verstanden. Bei der Bewertung vergleichbarer Kontakte ist das Risiko auf der Grund-
lage der drei Kriterien Art, Intensität und Dauer vom Vereinbarungspartner zu 1) jeweils indi-
viduell zu bewerten. Eine Hilfestellung bieten dabei die als Anlage 3 beigefügtes Prüfschema 
zur Einschätzung des Gefährundungspotenzials sowie der Auszug aus den Empfehlungen 
des Deutschen Vereins zu Führungszeugnissen bei Neben- und Ehrenamtlichen in der Kin-
der- und Jugendhilfe (§ 72a Abs. 3 und Abs. 4 SGB  VIII) und die Orientierungshilfe zum Ver-
fahren (Anlage 4). Nur wenn nach umfassender Einschätzung das Risiko bei allen drei Krite-
rien hoch ist, ist die Vorlage eines Führungszeugnisses erforderlich. 
 
(4) Ausnahmen von der Vorlage eines Führungszeugnisses sind Formen reiner Selbst-
organisation unter Gleichaltrigen (keine signifikante Altersdifferenz). 
 
 
§ 8  Sensibilisierung, Prävention und Intervision 

 
Die Vereinbarungspartner stimmen darin überein, dass zur wirksamen Verhinderung von 
Gewalt gegen und sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen die Vorlage von 
erweiterten Führungszeugnissen allein kein ausreichendes Instrument ist. Der freie Träger 
sorgt für eine Sensibilisierung der beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Themenfeld 
Kinder- und Jugendschutz durch Information und Qualifizierung. Er schafft nach bestem 
Wissen und Gewissen strukturelle Rahmenbedingungen, die Übergriffe auf betreute junge 
Menschen durch Präventionsarbeit und Sensibilisierung verhindern. Durch geeignete Maß-
nahmen stellt der freie Träger nach bestem Wissen und Gewissen sicher, dass Übergriffe 
auf betreute junge Menschen schnellstmöglich aufgedeckt und im Rahmen seiner Verant-
wortlichkeit abgestellt werden. Der Fachbereich Kinder- Jugend und Familie unterstützt den 
freien Träger bei der Sensibilisierung zum Kinder- und Jugendschutz. 
 
 
§ 9  Verpflichtungserklärung 

 
Viele Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe ergeben sich spontan und kurzfristig. Von 
der Beantragung bis zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses dauert es aber re-
gelmäßig einige Wochen. Bei derartigen Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe ist eine 
persönliche Verpflichtungs- und Ehrenerklärung für den Kindesschutz abzugeben (Anlage 5). 
 
 
§ 10  Beginn der Vorlagepflicht 

 
Sofern nach den hier getroffenen Vereinbarungen die Vorlage eines aktuellen Führungs-
zeugnisses erfolgen soll, beginnt die Vorlagepflicht mit Vollendung des 14. Lebensjahres. 
 
 
§ 11  Zusammenarbeit der Vereinbarungspartner 

 
Soweit sich ein über diese Vereinbarung hinausgehender Bedarf bei der Umsetzung dieser 
Vereinbarung ergibt, unterrichten sich die Vereinbarungspartner gegenseitig, um gemeinsam 
eine Änderung, Ergänzung oder Klarstellung der Vereinbarung zu prüfen. Die Vereinba-
rungspartner tauschen Ansprechpartner aus (Anlage 6). 

TOP 5.1



Anlage 2 des Rahmenkonzepts Kinderschutz  

Seite 4 von 14  

 
§ 12   Inkrafttreten 

 
Die Vereinbarung tritt mit Wirkung vom … in Kraft und ist gültig bis auf Widerruf 
 
Potsdam, den     
 
Für das Jugendamt       Für den freien Träger 
Im Auftrag 

 
 

   
Fachbereichsleiter 
 

  

 
 
 
 
 
 
Stempel des öffentlichen Trägers  

  
 
 
 
 
 
Stempel des freien Trägers 

 
Anlage: 
1. Merkblatt Gebührenbefreiung 
2. Dokumentationsbogen des Trägers 
3. Prüfschema Gefährdungspotential 
4. Orientierungshilfe Prüfverfahren 
5. Persönliche Verpflichtungs- und Ehrenerklärung bei Spontanveranstaltungen 

oder im Beantragungszeitraum des Führungszeugnisses 
6. Ansprechpartner 
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Anlage 1 
 Merkblatt  

zur Erhebung von Gebühren für das Führungszeugnis  
 

(Stand: 15. Oktober 2013)  
 

I. Grundsatz  
Die Erteilung eines Führungszeugnisses ist nach den Nummern 1130 und 1131 der Anlage 
zu § 4 Absatz 1 des Gesetzes über Kosten in Angelegenheiten der Justizverwaltung - 
JVKostG - grundsätzlich gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt derzeit 13 €, für das Euro-
päische Führungszeugnis 17 €, und wird bei der Antragstellung von den Meldebehörden er-
hoben.  
 

II. Gesetzlich geregelte Ausnahmen  
Die Gebührenpflicht gilt nach der Vorbemerkung zu Hauptabschnitt 1, Register- und Grund-
buchangelegenheiten, Abschnitt 3, Bundeszentral- und Gewerbezentralregister, der Anlage 
zu § 4 Absatz 1 JVKostG nicht, wenn ein Führungszeugnis zur Ausübung einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit benötigt wird, die für eine gemeinnützige Einrichtung, für eine Behörde oder 
im Rahmen eines der in § 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe d EStG

1 

genannten Dienste ausgeübt 
wird. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist nachzuweisen.  
 

III. Ermessensentscheidungen nach § 10 JVKostG  
Über die gesetzliche Gebührenbefreiung hinaus kann das Bundesamt für Justiz gemäß § 10 
JVKostG auf Antrag ausnahmsweise, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Zahlungspflichtigen (Mittellosigkeit) oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten 
erscheint (besonderer Verwendungszweck), die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung 
der Kosten absehen.  

IV. Verfahren  
In den Fällen, in denen ein Antrag auf Gebührenbefreiung gestellt wird (vgl. oben III.), ist 
zunächst von der Erhebung der Gebühr abzusehen. Der Antrag auf Befreiung von der Ge-
bühr ist von der Meldebehörde in den elektronisch an die Registerbehörde zu übermit-
telnden Antrag auf Erteilung des Führungszeugnisses aufzunehmen. Die Meldebehörde 
gibt bei Übermittlung des Antrags an, ob die Mittellosigkeit der antragstellenden Person oder 
der besondere Verwendungszweck bestätigt werden kann.  
Im Interesse eines möglichst geringen Verwaltungsaufwands bei der Prüfung von Gebühren-
befreiungsanträgen sollen die Anforderungen an den Nachweis der Mittellosigkeit möglichst 
gering gehalten werden. Wird die Gebührenbefreiung wegen des besonderen Verwendungs-
zwecks beantragt, ist dieser nachzuweisen.  
 
1 Freiwilliges soziales Jahr  
 
Freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes  
 
Freiwilligendienst im Sinne des Beschlusses Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Novem-
ber 2006 zur Einführung des Programms „Jugend in Aktion“ (ABl. EU Nr. L 327 S. 30)  
 
Ein anderer Dienst im Ausland im Sinne von § 14b des Zivildienstgesetzes  
 
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung vom 1. August 2007 (BAnz. 2008 S. 1297)  
 
Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne von § 2 Absatz 1a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch  
 
Internationaler Jugendfreiwilligendienst im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend vom 20. Dezember 2010 (GMBl S. 1778)  
 
Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes 
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Liegen die Voraussetzungen des Verzichts auf die Gebührenerhebung nicht vor, ist der An-
tragsteller durch die Meldebehörde darauf hinzuweisen, dass der Antrag auf Gebüh-
renbefreiung keine Erfolgsaussicht hat und durch die weitere Bearbeitung eines sol-
chen Antrags die Erteilung des Führungszeugnisses erheblich verzögert werden kann. 
Hält der Antragsteller den Antrag gleichwohl aufrecht, ist der Antrag auf Erteilung ei-
nes Führungszeugnisses einschließlich des Antrags auf Gebührenbefreiung in Papier-
form an das Bundesamt für Justiz, Sachgebiet IV 31, 53094 Bonn, zur Entscheidung zu 
übersenden.  
 
 

V. Einzelfälle 
 
Mittellosigkeit Gebührenbefreiung Ja/Nein 
Bezieher von ALG II  Ja  
Bezieher von Sozialhilfe  Ja  
Bezieher des Kindergeldzuschlags nach § 
6a des Bun-deskindergeldgesetzes  

Ja  

Schülerinnen/Schüler, Studierende, Auszu-
bildende  

Es kommt auf die Vermögensver-hältnisse 
der betroffenen Person im Einzelfall und 
ggfs. auf die Vermögensverhältnisse mögli-
cher Unterhaltsverpflichteter an.  

Besonderer Verwendungszweck  Gebührenbefreiung Ja/Nein  
Ehrenamtliche Tätigkeit, die die Vorausset-
zungen der o.g. Vorbemerkung nicht erfüllt  

Einzelfallentscheidung  

Vollzeitpflegepersonen  Ja  
Haupt- oder nebenamtliche berufliche Tä-
tigkeit bei einer gemeinnützigen Einrichtung  

Nein  

Adoption  Nein  
Freiwilliger Wehrdienst  Nein  
Praktika im Rahmen der schulischen sowie 
beruflichen Ausbildung / des Studiums  

Nein  

Tagespflegepersonen  
(z.B. Tagesmütter, entgeltliche Kinderbe-
treuung)  

Nein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundesamt für Justiz, Referat IV 1, 53094 Bonn – Stand 15. Oktober 2013 
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Anlage 2 
 
Dokumentationsbogen des Trägers 
 
 
 
.......................................................................... .............................................. 
(Name des Dokumentierenden) (Datum) 
 
 
_____________________________________________________________ 
Name des Beschäftigten, neben- bzw. ehrenamtlich Tätigen 
 
 
_____________________________________________________________ 
Vorname des Beschäftigten, neben- bzw. ehrenamtlich Tätigen 
 
 
_____________________________________________________________ 
Geburtsdatum des Beschäftigten, neben- bzw. ehrenamtlich Tätigen 
 
 
Datum der Aufnahme der Tätigkeit: _____________________________ 
 
 
Datum der Vorlage des Führungszeugnisses: ______________________ 
 
 
Daten der erneuten Vorlage eines Führungszeugnisses: 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Unterschrift 
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Anlage 3  
 
Gefährdungspotential nach den Kriterien „Art, Intensität und Dauer“  
 
Wenn innerhalb eines Kriteriums einmal mit „hoch“ eingestuft wird,  
ist das Kriterium insgesamt als hoch einzustufen.  
 
Nur wenn nach umfassender Einschätzung das Risiko bei allen drei Kriterien hoch ist, ist die 
Vorlage eines Führungszeugnisses erforderlich.  
 
Niedrig                                                                 Hoch  
 
Art  
 
Kein Missbrauch eines besonderen  
Vertrauensverhältnisses möglich  

 
Missbrauch eines besonderen  
Vertrauensverhältnisses möglich  

 
Kein Hierarchie- /  
Machtverhältnis  

 
Bestehen eines  
Hierarchie-/Machtverhältnisses  

 
Keine Altersdifferenz  

 
Signifikante Altersdifferenz  

 
Merkmal der Kinder/Jugendlichen,  
zu denen Kontakt besteht: höheres Alter,  
keine Behinderung, kein  
besonderes Abhängigkeitsverhältnis  

 
Merkmal der Kinder/Jugendlichen,  
zu denen Kontakt besteht: junges  
Alter, Behinderung, besonderes  
Abhängigkeitsverhältnis  

 
Intensität  
 
Tätigkeit wird gemeinsam mit anderen  
wahrgenommen  

 
Tätigkeit wird allein wahrgenommen  

 
Sozial offener Kontakt hinsichtlich  
- Räumlichkeit oder  
- Struktureller Zusammensetzung /  
 
 
Stabilität der Gruppe  

 
Sozial geschlossener Kontext hinsichtlich  
- Räumlichkeit oder struktureller  
- Zusammensetzung/Stabilität der Gruppe  

Tätigkeit mit Gruppen  Tätigkeit mit einzelnem Kind oder Jugendli-
chen  

 
Geringer Grad an Intimität/kein Wirken in  
Privatsphäre des Kindes/Jugendlichen  
(z. B. Körperkontakt)  

 
Hoher Grad an Intimität/Wirken in  
Privatsphäre des Kindes/Jugendlichen  
(z. B. Körperkontakt)  

 
Dauer  
 
Einmalig/punktuell/  
gelegentlich  

 
von gewisser Dauer/Regelmäßigkeit/  
umfassende Zeitspanne  

 
Regelmäßig wechselnde  
Kinder/Jugendliche  

 
dieselben Kinder/Jugendlichen für  
gewisse Dauer  
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Auszug aus den Empfehlungen des Deutschen Vereins zu Führungszeugnissen bei 
Neben- und Ehrenamtlichen in der Kinder- und Jugendhilfe (§ 72a Abs. 3 und Abs. 4 
SGB VIII) 
 
4. Tätigkeiten nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
 
Die Pflicht zur Einsichtnahme ins Führungszeugnis besteht bei neben- oder ehren-amtlich 
tätigen Personen im Rahmen der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nur bei bestimmten 
Tätigkeiten, nämlich nur dann, wenn Kinder oder Jugendliche1 beaufsichtigt, betreut, erzogen 
oder ausgebildet werden oder ein vergleichbarer Kontakt zu ihnen unterhalten wird, also die 
Tätigkeit in einem pädagogischen Kontext ausgeübt wird. Nicht umfasst sind damit bei-
spielsweise neben- oder ehrenamtliche Tätigkeiten als Kassenwart, IT-Unterstützung oder im 
Elternbeirat. 
 
Darüber hinaus besteht eine Pflicht zur Einsichtnahme nur dann, wenn die Einsichtnahme 
aufgrund des besonderen Kontakts, den die Tätigkeit ihrer Art, Intensität und Dauer nach 
ermöglicht, geboten ist. Die Gefährdung für Kinder und Jugendliche entsteht durch das stra-
tegische Ausnutzen und den Missbrauch der Situation durch den/die Täter/in.  
 
Aus Sicht der Kinder und Jugendlichen besteht bei der Vielzahl derartiger Situationen nur ein 
geringes Risiko, dass es tatsächlich zu Übergriffen kommt. Aus Sicht der Täter/innen werden 
jedoch vor allem diese Situationen gesucht.  
 
Der im Folgenden verwandte Begriff des „Gefährdungspotenzials“ ist daher in dem Sinne zu 
verstehen, dass hiermit das Potenzial der Gefährdung beschrieben wird, die von möglichen 
Täter/innen in bestimmten Settings ausgeht. 
 
Bestehen vertrauensbildende und kontaktintensive Situationen, die ausgenutzt oder miss-
braucht werden können, erhöht sich das Gefährdungspotenzial von Übergriffen gegenüber 
Kindern und Jugendlichen. Es können jedoch auch unabhängig von dem Aufbau eines be-
sonderen Vertrauensverhältnisses Situationen bestehen, die allein aufgrund des potenziell 
möglichen Näheverhältnisses vom Täter/von der Täterin ausgenutzt und missbraucht werden 
können.  
 
Bei der Bewertung der Tätigkeiten kommt es auf den konkreten Fall und den tatsächlichen 
Inhalt der Tätigkeit an, die von der einzelnen Person wahrgenommen werden soll, nicht etwa 
auf dessen Bezeichnung. Dabei ist eine Betrachtungsweise aus der exante-Sicht anzulegen. 
Entscheidend ist danach, ob die konkrete Tätigkeit selbst die Möglichkeit bietet, eine Kinder 
und Jugendliche durch eine/n Täter/in gefährden-de Situation entstehen lassen zu können. 
 
Jede Bewertung ohne Berücksichtigung der Kriterien, die sich aus der Art, Intensität und 
Dauer der Tätigkeit ableiten, widerspräche der in § 72a Abs. 3 und Abs. 4 SGB VIII angeleg-
ten Differenzierung. So ist beispielsweise auch bei neben- oder ehrenamtlich tätigen Jugend-
lichen2 für die Entscheidung jeweils eine konkrete Betrachtungsweise der Tätigkeit anhand 
der Kriterien anzulegen.  
 
Ein ausschließlich auf das Alter bezogener Ausschluss wäre nach Auffassung des Deut-
schen Vereins nicht gesetzeskonform. 

                                                
1
 Im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII sind Jugendliche gemeint, die noch nicht 18 Jahre alt sind 

2 Betroffen können nur diejenigen sein, die mit Vollendung des 14. Lebensjahrs die Strafmündigkeit  
  erreicht haben. 
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Der Deutsche Verein hat im Folgenden Kriterien zur Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
entwickelt, um die Bewertung und Entscheidung vor Ort zu erleichtern.  
 
Je nach konkreter Tätigkeit vor Ort senken oder erhöhen sie das Gefährdungspotenzial. Ent-
scheidend sind stets eine Gesamtschau und -bewertung aller vorliegenden Kriterien sowie 
eine Abschätzung des Gefährdungspotenzials insgesamt. Liegen nach einer aufgabenspezi-
fischen Beurteilung beispielsweise alle Merkmale im Bereich eines minimalen bis auszu-
schließenden Risikos, ist – unter Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeits-
gesichtspunkten – für die Ausübung dieser Tätigkeiten von einer Einsichtnahme in das Füh-
rungszeugnis abzusehen. 
 
4.1 Art 
 
Die Tätigkeit muss der Art nach eine Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Bildung oder 
ein vergleichbarer Kontakt sein. Gemeinsames Merkmal ist hierbei der pädagogische Kon-
text, in dem die Tätigkeit stattfinden muss. 
 
Das Bestehen eines Hierarchie- oder Machtverhältnisses erhöht das Abhängigkeits-
verhältnis zwischen dem Neben-/Ehrenamtlichen und dem Kind oder Jugendlichen und kann 
damit das Gefährdungspotenzial deutlich erhöhen. Ein Hierarchie- oder Machtverhältnis 
kann beispielsweise durch eine steuernde, anlernende, fortbildende, Wissen vermittelnde 
oder pflegende Tätigkeit entstehen. 
 
Bei der Tätigkeit von Jugendlichen (14-18 Jahre) als Neben- oder Ehrenamtliche spielt die 
Bewertung der Altersdifferenz zu dem betreuten oder beaufsichtigten Kind bzw. Jugendli-
chen eine entscheidende Rolle. Das Risiko, dass ein Hierarchie- oder Machtverhältnis oder 
eine besondere Vertrauenssituation entsteht, welche zu einem sexuellen Übergriff ausge-
nutzt oder missbraucht werden können, kann je nach Höhe der Altersdifferenz zu- bzw. ab-
nehmen. 
 
Bei der Entscheidung über die Einsichtnahme in das Führungszeugnis ist auch zu berück-
sichtigen, ob die Kinder und Jugendlichen, zu denen über die Tätigkeit im Einzelnen Kontakt 
besteht, besondere Merkmale aufweisen (z.B. Kleinkindalter, eine Behinderung oder ein be-
sonderes Abhängigkeitsverhältnis). 
 
4.2 Intensität 
 
Sobald die Tätigkeit zu mehreren ausgeübt wird, findet eine Form von sozialer Kontrolle 
statt, die die Gefahr eines Übergriffs während der Tätigkeit mindert (z. B. Leitung einer Kin-
dergruppe im Team gegenüber einer alleinigen Leitung). Gleiches gilt dahingehend, ob die 
Tätigkeit in einem offenen oder in einem geschlossenen Kontext stattfindet – sowohl bezo-
gen auf die Räumlichkeiten, ob diese von außen einsehbar (z.B. Schulhof, Open-Air-
Veranstaltung, öffentlich zugängliche Halle, Spielefest) oder abgeschlossen, vor öffentlichen 
Einblicken geschützt sind (z.B. Übungsräume im kulturellen Bereich, Wohnbereich von Kin-
dern und Jugendlichen in Heimen), als auch auf die strukturelle Zusammensetzung bzw. 
Stabilität der Gruppe, ob diese sich regelmäßig ändert (z.B. offener Jugendtreff) oder kon-
stant bleibt (z.B. Ferienfreizeit, Zeltlager). 
 
Ein besonderer Grad der Intensität kann bei einer Tätigkeit mit nur einem einzelnen Kind 
oder Jugendlichen entstehen (z.B. ehrenamtliche/r Betreuer/in, Nachhilfeunterricht, Einzelpa-
te/in, Musikunterricht eines einzelnen Kindes/Jugendlichen), während dieser bei einer Tätig-
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keit in einer Gruppe abgemildert ist (z.B. Leiter/in einer Jugend-gruppe oder eines Kinder-
chors). 
 
Je nach konkreter Art der Tätigkeit kann eine besondere Gefahren erhöhende Intensität bei 
der Beaufsichtigung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen entstehen, wenn hierfür 
eine gewisse Intimität oder Wirken in der Privatsphäre des Kindes oder Jugendlichen erfor-
derlich ist (z.B. Windeln wechseln, Begleitung beim Toilettengang, Unterstützung beim An-
kleiden). 
 
4.3 Dauer 
 
Die Gesetzesbegründung weist im Hinblick auf die Regelmäßigkeit und Dauer beispielhaft 
bei Aushilfen für Kinderbetreuung auf die Vergleichbarkeit mit einer hauptberuflich beschäf-
tigten Person hin. Dies ist allerdings nur möglich, soweit es eine zum Neben- oder Ehrenamt 
vergleichbare Tätigkeit gibt. 
 
Um ein besonderes Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, ist eine gewisse Dau-er oder 
Regelmäßigkeit der Tätigkeit nötig. Sofern die Tätigkeit nur einmalig, punktuell oder gele-
gentlich stattfindet, nimmt das Gefährdungspotenzial daher deutlich ab. Allerdings kann auch 
eine einmalige Tätigkeit eine gefahrenerhöhende Zeitspanne umfassen, die die Vorlage ei-
nes Führungszeugnisses erforderlich macht (z.B. einmalige Betreuung von Kindern / Ju-
gendlichen bei einer Ferienfreizeit von drei Wochen). 
 
Bei der Bewertung der Dauer muss auch berücksichtigt werden, ob es sich jeweils um die-
selben Kinder oder Jugendlichen handelt, mit denen durch die Tätigkeit für eine gewisse 
Dauer der Kontakt besteht, oder ob diese regelmäßig wechseln. 
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Anlage 4 
Orientierungshilfe für die Anwendung von § 72a Abs. 3, 4 SGB VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nein 
 
 
 
                                                 Nein                                        Nein   
 
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nein 
           
       
 
 
 
  

Ist die Tätigkeit neben- oder ehrenamtlich? 

Sind die Teilnehmenden / Zielgruppe minderjährig? 

Handelt es sich um eine Tätigkeit in der Verantwortung 
der Kinder- und Jugendhilfe, § 72a Abs. 3, 4 SGB VIII? 

Hat die Tätigkeit betreuenden, beaufsichtigenden, bil-
denden, erziehenden Charakter oder besteht ein ver-
gleichbarer Kontakt? 

Handelt es sich um eine selbstorganisierte Gruppe 
Gleichaltriger ohne signifikante Altersdifferenz? 

Betreuung mit 
Übernachtung und / 
oder vergleichbarer 
Kontakt? 

Vergleichbarer Kon-
takt? (Prüfung 
schon oben) 

Machen Art, Dauer und Intensität des Kontaktes zwischen 
Neben- oder Ehrenamtlichen und Kindern / Jugendlichen 
eine Einsichtnahme erforderlich? 
Nur wenn nach umfassender Einschätzung das Risiko bei 
allen drei Kriterien hoch ist, ist die Prüfung fortzusetzen. ² 

Handelt es sich um Ehrenamtliche, die nicht die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Wohnsitz nicht 
ständig in Deutschland haben? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kein Füh-

rungs-
zeugnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einholung einer 
Verpflichtungs- 

und    
 

 Ehrenerklärung 
 

Prüfung, ob 
Verpflichtungs- 
und Ehrenerklä-

rung infrage 
kommt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einsicht in 
das Füh-
rungs- 

zeugnis 

Nein ¹ 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Ja 

Regelmäßige Betreuung ohne Übernachtung? 

 

Ja 

Ja Nein 

Ja 

Ja 

Ist das ehrenamtliche Handeln spontan? Nein Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

¹ Ist die Tätigkeit hauptamtlich oder 
hauptberuflich, gelten die Regeln des 
§ 72a Abs. 1, 2 SGB VIII für Hauptamt-
liche 

² Siehe Anlage 3 der Vereinbarung: 
Gefährdungspotential nach Art, 
Dauer und Intensität 
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Anlage 5 
 
Persönliche Verpflichtungs- und Ehrenerklärung für neben- und ehrenamtlich tätige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe in der Landeshaupt-
stadt Potsdam 
 
Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin habe ich mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Die folgen-
den Verhaltensregeln sind zentrale Grundlagen meiner Arbeit. 
 
1.  In der Kinder- und Jugendarbeit übernehme ich Verantwortung für das Wohl der mir 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Dazu gehört der Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen vor Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Gewalt so-wie vor ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen und vor Diskriminierungen aller Art. 

 
2.  Kinder- und Jugendarbeit lebt von der vertrauensvollen Zusammenarbeit unterei-

nander. In meiner Rolle als Leitungskraft habe ich eine besondere Autoritäts- und 
Vertrauensstellung. Ich versichere, dass ich dies nicht zum Schaden der mir an-
vertrauten Kinder und Jugendlichen ausnutzen werde. 

 
3.  Meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist von Respekt, Wertschätzung und Ver-

trauen geprägt. Dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen gebe ich Vorrang vor meinen persönlichen Zielen. 

 
4.  Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln des Verbandes / Vereines einge-

halten werden, insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion. 
 
5.  Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen von Kindern und Jugendlichen ernst 

und achte darauf, dass auch Kinder und Jugendliche untereinander diese Grenzen 
respektieren. 

 
6.  Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges 

verbales und nonverbales Verhalten aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten wird von 
mir benannt und nicht toleriert. Ich interveniere dagegen aktiv. 

 
7.  Im Konflikt- oder Verdachtsfall ziehe ich professionelle, fachliche Unterstützung und 

Hilfe hinzu und informiere Ansprechpartner bei dem Verband / Verein oder beim zu-
ständigen Jugendamt. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster 
Stelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------     -------------------------------------- 
Datum Verein / …       Name Unterschrift 
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Anlage 6 
 
Gegenseitige Benennung der Ansprechpartner 
 
1.  Der Vereinbarungspartner zu 1) benennt folgende Ansprechpartner: 
 

- Name 
- Funktion der Person im Verband / Verein 
- Adresse 
- Telefon / Fax / E-Mail 
- Erreichbarkeit 
 
 

2.  Der Fachbereich Kinder- Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam benennt 
folgende Ansprechpartner(innen): 

 
a) Sensibilisierungs- und Präventionsfragen, Beratung und Fortbildung 
 
- Kinderschutzkoordinator 
- Nikolaus Skaljin 
- Am Palais Lichtenau 3 , 14469 Potsdam 
- Telefon: 0331 289-; Fax: 06441 289-2253; Mail:  
   nikolaus.skaljin@rathaus.potsdam.de 

 
b) Intervention  

 
- Bereich Regionale Kinder- und Jugendhilfe 
- Christian Riecke, Bereichsleiter 
- Am Palais Lichtenau 3, 14469 Potsdam 
- Telefon: 0331 289-2295; Fax: 0331 289-2283; Mail:    
  christian.riecke@rathaus.potsdam.de 
 
- Bereich Regionale Kinder- und Jugendhilfe, Regionalteam 1 
- Sabine Reisenweber, Arbeitsgruppenleiterin  
- Am Palais Lichtenau 3, 14469 Potsdam 
- Telefon: 0331 289-2321; Fax: 0331 289-2283; Mail:    
  sabine.reisenweber@rathaus.potsdam.de. 
 
- Bereich Regionale Kinder- und Jugendhilfe, Regionalteam 2 
- Gudrun Kottler, Arbeitsgruppenleiterin 
- Galileistraße 37-39, 14480 Potsdam 
- Telefon: 0331 289-4304; Fax: 0331 289-4308; Mail:    
  gudrun.kottler@rathaus.potsdam.de. 

 
- Bereich Regionale Kinder- und Jugendhilfe, Regionalteam 3 
- Kerstin Welke, komm. Arbeitsgruppenleiterin 
- Ginsterweg 3, 14478 Potsdam 
- Telefon: 0331 289-4338; Fax: 0331 289-4330; Mail:    
  kerstin.welke@rathaus.potsdam.de. 
 

 

TOP 5.1



Anlage 3 des Rahmenkonzepts Kinderschutz  

Seite 1 von 13 
 

 

 

 

 

 

 

Teilkonzept 

zur Qualifikation und zum Einsatz von 
„insoweit erfahrenen Fachkräften“  

in der Landeshauptstadt Potsdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 5.1



 

Seite 2 von 13 
 

 

 
Gliederung 
 
1. Allgemeines und Ausgangslage in der Landeshauptstadt Potsdam     3 
 
2. Rechtliche Grundlagen                       3 
 
3. Rolle der „insoweit erfahrenen Fachkraft“        3 
 
4. Aufgaben der „insoweit erfahrenen Fachkraft“        4 
 
5. Verantwortung der „insoweit erfahrenen Fachkraft“       4 
 
6. Qualifikation der „insoweit erfahrenen Fachkraft“       4 
 
7. Zertifizierung            5 
 
8. Zugang zu einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“       6 
 
9. Durchführung des Beratungsprozesses         6 
 
10. Dokumentation            7 
 
11. Datenschutz            7 
 
12. Finanzielle Rahmenbedingungen         7 
 
13. Qualitätsentwicklung           8 
 
14. Evaluation            8 
 
15. Übergangsregelungen           8 
  
Anlage 1 Konkretisierung der Aufgaben der „insoweit erfahrenen  
                    Fachkraft“ bezüglich der Einschätzung der Gefährdung     9 
 
Anlage 2  Protokoll der Beratung nach §§ 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG  11 
 
Anlage 3 Dokumentation zur Beratung nach §§ 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 5.1



 

Seite 3 von 13 
 

 
 
 

1. Allgemeines und Ausgangslage in der Landeshauptstadt Potsdam 
 
Für Fachkräfte, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, ist die Hinzuziehung einer „in-
soweit erfahrenen Fachkraft“ zur Gefährdungseinschätzung bindend und in den Verträgen 
nach § 8a Abs.4 SGB VIII mit der Landeshauptstad Potsdam festgeschrieben.  
 
Diese Hinzuziehung erfolgte in der Vergangenheit durch trägerinterne insoweit erfahrene 
Fachkräfte oder durch das in der Landeshauptstadt Potsdam etablierte Angebot der „anony-
men Beratung“ für Institutionen, dass durch zwei freie Träger der Jugendhilfe für die gesamte 
Landeshauptstadt vorgehalten wurde. 

Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) im Jahr 2012 haben darüber 
hinaus nun auch Personen, die beruflich mit Kindern oder Jugendlichen in Kontakt stehen, 
sowie die in § 4 des Gesetzes  zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 
benannten Berufsgeheimnisträger bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung 
Anspruch auf Beratung durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“. 
 
Zusätzlich sind die Qualifikationsanforderungen an die „insoweit erfahrene Fachkraft“ festzu-
legen und in die Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII aufzunehmen. 
 
Mit diesem Teilkonzept, dass Bestandteil des Rahmenkonzepts Kinderschutz der Landes-
hauptstadt Potsdam ist, kommt die Landeshauptstadt ihrer Gewährleistungsverpflichtung 
nach, und sichert damit den gesetzlich festgelegten Beratungsanspruch ab. 
 
Das Teilkonzept findet seine Anwendung auf alle „insoweit erfahrenen Fachkräfte“, die in der 
Landeshauptstadt Potsdam zum Einsatz kommen, unabhängig davon, ob sie trägerintern 
arbeiten oder über den Pool der „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ auch trägerextern zum Ein-
satz kommen. 
 
Personen, die den Anforderungen dieses Konzeptes nicht entsprechen, dürfen in der Lan-
deshauptstadt Potsdam nicht als „insoweit erfahrene Fachkraft“ tätig werden. 
 
Die Landeshauptstadt Potsdam erwartet von den freien Trägern der Jugendhilfe, die mehr als 
beschäftigen 30 Mitarbeiter, dass diese perspektivisch eigene, nach diesem Teilkonzept an-
erkannte und zertifizierte „insoweit erfahrene Fachkräfte“ vorhalten.  
 
2. Rechtliche Grundlagen 
 
Die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz von „insoweit erfahrenen Fachkräften“ finden sich 
in den §§ 8a Abs. 4 SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung), 8 b Abs. 1 SGB VIII 
(Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen), § 4 Abs. 2 
KKG (Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei 
Kindeswohlgefährdung) und  § 21 Abs.1 SGB IX (Verträge mit Leistungserbringern). 

3. Rolle der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
 
Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ stellt im Verfahren der Risikoeinschätzung eine eigene 
Organisationseinheit dar, die unabhängig von der fallverantwortlichen Fachkraft existiert. 
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Da die Einschätzung des Gefährdungsrisikos in der Praxis oftmals kein singuläres Ereignis 
darstellt, sondern sich vielmehr als Prozess entwickelt, ist die Tätigkeit der „insoweit erfahre-
nen Fachkraft“ eher als prozesshafte Begleitung angelegt. Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ 
ist unabhängig von der zu beratenden Fachkraft und sollte in keinem hierarchischen Ent-
scheidungsverhältnis (Dienst-/Fachaufsicht) zu ihr stehen. 

4. Aufgaben der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
 
Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ berät die fallverantwortliche Fachkraft in prozessorientier-
ter und kooperativer Form: 
 - zur Entscheidungsfindung, ohne Übernahme der Fallverantwortung 
 - bei der Prüfung und Gewichtung der wahrgenommenen Anhaltspunkte 
 - bei der Risikoabschätzung von Kindeswohlgefährdungen 
 - bei der Einbeziehung der Personensorgeberechtigten in die Risikoeinschätzung 
 - bei der Einbeziehung des Kindes/Jugendlichen in die Risikoeinschätzung 
 - bei der Ressourcenprüfung des jeweiligen Kindes/Jugendlichen und deren Familien 
 - bei der Entwicklung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes 
 - zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der zu Beratenden (z.B. über Strategien 
    der Gesprächsführung, Motivierung der Personensorgeberechtigten) 
 - zu Strukturierung bezogen auf Beobachtung und Informationen, Erarbeitung von 
     Handlungsplänen für den jeweiligen Fall 
 - Versachlichung und besseres Fallverstehen. 

5. Verantwortung der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
 
Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ leistet keine konkrete Fallarbeit, sondern bietet vielmehr 
eine unterstützende Beratung, um so mögliche Unsicherheiten sowie Überforderungen und 
daraus resultierende Fehleinschätzungen der fallzuständigen Fachkraft bzw. des Fachteams 
reduzieren zu können.  
 
Dies beinhaltet eine Reflexion der Wahrnehmung und Beobachtungen sowie des spezifi-
schen Vorgehens mit dem gefährdeten Kind und seinen Eltern. Die fachliche Verantwortung 
bleibt über den gesamten Beratungsprozess hinweg bei der fallverantwortlichen Fachkraft/ 
Einrichtung. 
 
Sollten im Beratungsprozess unterschiedliche Auffassungen über das Ausmaß der Gefähr-
dung des Kindes und/oder des weiteren Handlungsbedarfes zwischen der fallverantwortli-
chen Fachkraft und der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ bestehen, so ist die Leitung, ggf. der 
Träger der fallverantwortlichen Einrichtung mit einzubeziehen. Die Fallverantwortung für den 
Hilfeprozess und die weitere Vorgehensweise liegt in den Händen der Fall führenden Fach-
kraft/der Leitung bzw. des Trägers. 

6. Qualifikation der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
 
Das Qualifikationsprofil für „insoweit erfahrene Fachkräfte“ in der Landeshauptstadt Potsdam 
orientiert sich an den vorliegenden Qualifikationsprofilen der anderen öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe im Land Brandenburg. 
 
Fachkräfte sind diejenigen Personen, die im Sinne des § 72 SGB VIII die persönliche Eig-
nung für die jeweilige Aufgabe erfüllen und die entsprechende Ausbildung erhalten haben.  
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Für die Anerkennung und Zertifizierung als eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ im Sinne der 
§§ 8a, 8b SGB VIII und des § 4 (2) KKG werden in der Summe alle folgenden Mindeststan-
dards als bindend vorausgesetzt: 
 

− Fachkraft der Jugendhilfe die die Anforderungen der §§ 72 und 72a SGB VIII erfüllt 
und bei einem freien Träger der Jugendhilfe tätig ist 

− mindestens abgeschlossene pädagogische oder psychologische Fachhochschulaus-
bildung 

− mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung im Umgang mit Kinderschutzfäl-
len und der Einschätzung von Gefährdungslagen, dabei sollte der Zeitraum, in dem 
die einschlägigen Erfahrungen gesammelt wurden, nicht länger als fünf Jahre zurück-
liegen. 

− Wissen über regionale Angebotsstrukturen und Netzwerke (Hilfesystem und Koopera-
tionswege) 

− Teilnahme an Supervision  
− Bereitschaft zur Fortbildung zum Thema Kinderschutz  
− Zusätzlich muss eine Zusatzausbildung bei einer anerkannten Aus- und Fortbildungs-

stätte mit einem Mindeststundenumfang von 64 Stunden absolviert worden sein, in 
der mindestens folgende Basiskompetenzen vermittelt wurden: 

 
• fachübergreifende Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen (BGB, 

SGB V, VIII, IX, XII, FamFG, Datenschutz, StGB) und der Verfahrensschritte in 
Kinderschutzfällen 

• diagnostische Fähigkeiten und Kenntnisse zum Erfassen und Bewerten riskan-
ter  Lebenssituationen 

• Methodenkompetenz in Fragen der Gefährdungseinschätzung 
• Kenntnisse und Erfahrung in Gesprächsführung (auch konflikthafte Elternge-

spräche), Moderation und Beratung 
• sicherer Umgang mit gruppendynamischen Prozessen, Kenntnisse über kon-

flikthafte Familienbeziehungen 
• Wissen um kindbezogene Lebenssituationen/Risikofaktoren, deren Entstehung 

und Auswirkung auf die kindliche Entwicklung 
• Fähigkeit zur Selbstreflexion,  eigenen Standortbestimmung; professionelles 

Selbstverständnis 
• Kenntnisse der Arbeit des Jugendamtes, Justiz und Ermittlungsbehörden 
• Wissen um Auftrag und Arbeitsweise relevanter Institutionen (Kita, Schule; 

Gesundheitsamt, Kliniken, Ärzte, Sozialamt, Jobcenter etc.) 
• Kenntnisse über Formen der Kindeswohlgefährdung (z. B. sex. Missbrauch, 

  Vernachlässigung) in den spezifischen Altersgruppen 
 

 
7. Zertifizierung 
 
Die Anerkennung und Zertifizierung als „insoweit erfahrene Fachkraft“ erfolgt  

− auf Vorschlag des freien Trägers der Jugendhilfe unter Angabe des Namens und des 
Nachweises der Qualifikation und Erfahrungen und  

− nach Prüfung durch den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt 
Potsdam. 

 
Bei einer Tätigkeitsunterbrechung von mehr als 2 Jahren oder der fehlenden Teilnahme an 
Fortbildungen oder an der AG „insoweit erfahrene Fachkraft“ erlischt die Zertifizierung. 
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8. Zugang zu einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“  

Die in der Landeshauptstadt Potsdam für externe Beratungen zur Verfügung stehenden zerti-
fizierten insoweit erfahrenen Fachkräfte werden in einem Pool zur Verfügung gestellt. 
 
Alle Träger der Kinder- und Jugendhilfe können, sofern Sie nicht über eine trägerinterne und 
durch das Jugendamt der Landeshauptstadt Potsdam anerkannte und zertifizierte insoweit 
erfahrene Fachkraft verfügen, aus dem Pool eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ eigenver-
antwortlich anfragen. Die Kostenübernahme erfolgt durch den Fachbereich unter der Voraus-
setzung der Einhaltung der Vereinbarung gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII mit der LHP.  
 
Alle Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen sowie Berufs- 
und Amtsgeheimnisträger i. S. d. 4 Abs. 1 KKG, können aus dem Pool eine „insoweit erfahre-
ne Fachkraft“ anfragen. Die Kostenübernahme erfolgt durch den Fachbereich unter der Vo-
raussetzung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 8b Abs. 1 SGB VIII und § 4 
Abs. 2 KKG. 

9. Durchführung des Beratungsprozesses 
 
Folgende Phasen können den Beratungsprozess sinnvoll strukturieren, unabhängig von der 
zu beratenden Einrichtung: 
 

-  Zu Beginn steht die Auftragsklärung. Folgende Anliegen der fallverantwortlichen 
Fachkraft sind hierbei denkbar: 

    -    Gewichtung der wahrgenommenen Anhaltspunkte 
    -    Vorbereitung bei der Einbeziehung der Eltern zur Gefährdungseinschätzung 
      -    Entwicklung von Perspektiven in der Arbeit mit der betroffenen Familie 
      -    Erstellung eines Schutzplanes 
      -    Erlangung eigener Handlungssicherheit 
      -    Reflexion der Rolle der fallverantwortlichen Fachkraft 
      -    Vorbereitung einer Überleitung an das Jugendamt etc. 
 

- Folgende Informationen werden durch die „insoweit erfahrene Fachkraft“ gesammelt: 
    - Problemsicht der fallverantwortlichen Fachkraft, 
   - alle Anhaltspunkte, die auf eine Gefährdung hindeuten können in Bezug auf 
         Äußerung/Verhalten des Kindes, 
         Risiko- und Schutzfaktoren, 
         Beziehung zwischen Eltern und Kind, 
    - bisherige Hilfeverläufe, 
    - Problemakzeptanz, 
    - Problemkongruenz, 
    - Hilfeakzeptanz und Veränderungsfähigkeit der Eltern. 
 

- Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ unterstützt die fallverantwortliche Fachkraft bei der 
Bewertung der Gefährdung. Zentral ist dabei die Fragestellung, ob eine erhebliche 
Schädigung mit ziemlicher Sicherheit eingeschätzt werden kann. Hier können unter-
schiedliche Methoden und Instrumente (Kollegiale Beratung, Instrumente zur Erstein-
schätzung) hinzugezogen werden (Anlage 1). 

 
-   Folgende Ergebnisse hinsichtlich einer Gefährdungsbewertung sind möglich: 

 
- Eine Kindeswohlgefährdung liegt nicht vor. Die Fachberatung kann beendet werden. 
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- Das Kindeswohl ist nicht gewährleistet. Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ berät ggf. 
die fallverantwortliche Fachkraft über mögliche Hilfen, die geeignet sein könnten, um 
die Gefährdung abzuwenden und plant mit ihr das weitere Vorgehen (in der Regel: 
Gespräch mit den Personensorgeberechtigten). Die Fachberatung ist beendet, kann 
aber erneut notwendig werden, wenn nach dem Einbezug der Personensorgeberech-
tigten weitere Informationen vorliegen, die eine erneute Risikoeinschätzung und die 
Einleitung weiterer Handlungsschritte erforderlich machen. 

 
- Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor. Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ berät die fall-

verantwortliche Fachkraft über einzuleitende Hilfen (oder die Ausweitung von Hilfen) 
oder über die Information des Jugendamtes. Die Fachberatung ist beendet. 

 
- Eine akute Kindeswohlgefährdung liegt vor. Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ infor-

miert die fallverantwortliche Fachkraft über den sofortigen Handlungsbedarf (Informa-
tion des Jugendamtes, Mitteilung an die Eltern). Die Fachberatung ist beendet. 

10. Dokumentation 
 
Die „insoweit erfahrene Fachkraft“ dokumentiert das Ergebnis der Beratung mit den Hand-
lungsempfehlungen in einem Dokumentationsbogen der Landeshauptstadt Potsdam (Anlage 
2). Dieses Protokoll ist von allen an der Fachberatung Beteiligten zu unterzeichnen und wird 
bei der Koordinierungsstelle der LHP hinterlegt. Die Notwendigkeit einer eigenständigen Do-
kumentation durch die fallverantwortliche Fachkraft bleibt davon unberührt. 

11. Datenschutz 
 
Nach § 62 (1) SGB VIII dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur 
Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. Da zur Erfüllung der beratenden Tätigkeit 
der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ kein Wissen über die Sozialdaten nötig ist, sind die erfor-
derlichen Daten vor Übermittlung von der fallführenden Fachkraft zu pseudonymisieren. 
 
Dies gilt auch für die Einschaltung einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ durch die nach § 4 
KKG benannten Berufsgeheimnisträger. Nach § 4 (2) KKG sind sie zum Zweck der Hinzuzie-
hung einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“ befugt, die dafür erforderlichen Daten zu 
übermitteln; vor der Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 
 
Die Dokumentation der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ (einschließlich der Abrechnung der 
Leistung) enthält daher ausschließlich pseudonymisierte Daten der Familie, aber klare Daten 
über die beratene (fallverantwortliche) Fachkraft/ Einrichtung. 

12. Finanzielle Rahmenbedingungen 

Der Pool der „insoweit erfahrenen Fachkräfte“ für externe Beratungen steht allen Institutionen 
zur Verfügung, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten (Einrichtungen und Dienste der 
freien Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Schule, Gesundheitswesen, etc.).  
 
 
 
Die Fachberatung wird als Fachleistung nach SGB VIII durch den Fachbereich Kinder- Ju-
gend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam finanziert. Grundlage zur Finanzierung ist 
eine Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarung zur Erbringung von Leistungen nach § 8a 
SGB VIII. 
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Die freien Träger/Einrichtungen sowie die Fachkräfte nach § 8b SGB VIII, die Geheimnisträ-
ger nach § 4 KKG und die Einrichtungen nach § 21 SGB IX sind verpflichtet, die Notwendig-
keit der Hinzuziehung auf dem Formblatt „ Dokumentation zur Beratung nach §§ 8a, 8b SGB 
VIII und § 4 KKG“ zu dokumentieren und zu unterzeichnen (Anlage 3). 

13. Qualitätsentwicklung  

 
Mit Beschluss dieses Teilkonzeptes und der Benennung von „insoweit erfahrenen Fachkräf-
ten“ wird unter der Begleitung des Kinderschutzkoordinators der Landeshauptstadt Potsdam 
eine Arbeitsgemeinschaft „insoweit erfahrene Fachkraft“ gegründet. Diese AG dient neben 
dem kollegialen Austausch vor allem der Qualitätssicherung und –entwicklung und die Teil-
nahme ist demzufolge verpflichtend. 
 
Darüber hinaus wird die Teilnahme an jährlich mindestens einer eintägigen Fortbildung zum 
Thema Kinderschutz vorausgesetzt. Das Fachbereich Kinder- Jugend und Familie bietet eine 
Fortbildung im Jahr unentgeltlich an. 
 
Der Nachweis der erfolgten Fortbildung ist dem Koordinator Kinderschutz des Fachbereichs 
Kinder, Jugend und Familie jährlich zum 28. Februar vorzulegen. 

14. Evaluation 

 
Im Rahmen der Qualitätssicherung und –entwicklung erfolgt eine Evaluation durch die „inso-
weit erfahrene Fachkraft“ mit dem Evaluationsbogen der Landeshauptstadt Potsdam. 
Dieser ist jährlich zum 31.01. des Folgejahres dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 
vorzulegen. Eine Auswertung erfolgt jährlich in der Arbeitsgemeinschaft „insoweit erfahrene 
Fachkraft“. 
 
15. Übergangsregelungen 
 
Für bisher durch den Träger eingesetzte insoweit erfahrene Fachkräfte, die nicht dem Anfor-
derungsprofil entsprechen, können auf Antrag des jeweiligen Trägers Übergangsfristen mit 
dem Fachbereich Kinder, Jugend und Familie vereinbart werden. 
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Anlage 1  
 
Konkretisierung der Aufgaben der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ bezüglich der 
Einschätzung der Gefährdung 
 
Auftragsklärung, Informationssammlung, Bewertung und Beurteilung der vorliegenden 
Anhaltspunkte: 
 
- Kann die fallverantwortliche Fachkraft konkret benennen, worin sie die Gefährdung für 
 das Kind/den Jugendlichen sieht? (Problemsicht) 
- Sammlung der Anhaltspunkte: welche werden benannt in Bezug auf Äußerung und   
   Verhalten des Kindes/Jugendlichen? 
- Welche Risiko- und Schutzfaktoren wurden beobachtet? 
- Wie ist die Beziehung zwischen Kind/Jugendlichem und Eltern? 
- Beschreibung bisheriger Hilfeverläufe? 
- Problemakzeptanz/-kongruenz? 
- Hilfeakzeptanz und Veränderungsbereitschaft/-fähigkeit der Eltern? 
- Berücksichtigung des Kontextes der Informationsgewinnung, z. B. wann und von wem was   
   erfahren? Wie sicher sind diese Informationen? 
- Wie erscheint die emotionale Bewertung der Anhaltspunkte (Bauchgefühl)? 
- Objektivierung der Anhaltspunkte durch Einschätzung von Risiken und Ressourcen an
 hand eines Leitfadens z. B. Kinderschutzbogen 
 
Einschätzung der weiteren Klärungsmöglichkeiten der fallverantwortlichen Fachkraft: 
 
Einschätzung, ob andere Institutionen einbezogen werden müssen 
 

Begleitung der fallverantwortlichen Fachkraft bei weiteren Schritten 
 

Beratung zur Einbeziehung von Eltern/Personensorgeberechtigten in die Abschätzung 
- Erkundung der Ressourcen der fallverantwortlichen Fachkraft bezüglich der   
   Kontaktaufnahmemit den Eltern/Personensorgeberechtigten. 
- Klärung der emotionalen Belastung der fallverantwortlichen Fachkraft. 
- Prüfen der Verstrickung mit Eltern und Kind (Kann die fallverantwortliche Fachkraft 
   objektiv mit den Eltern über die Gefährdung sprechen?) 
- Klären der Sicherheit in der Gesprächsführung 
 
Beratung zur Einbeziehung von Kindern/Jugendlichen 
- Beratung der fallverantwortlichen Fachkraft bei der Thematisierung der Anhaltspunkte 
  mit dem Kind/Jugendlichen (Ist das Kind/der Jugendliche in der Lage über die Gefährdung   
   zu sprechen? Hat es Vertrauen zur fallverantwortlichen Fachkraft?) 
- Klärung der Haltung der fallverantwortlichen Fachkraft zum Kind/Jugendlichen 
- Prüfen der Situation des Kindes/Jugendlichen (Loyalitätskonflikt) 
- Aspekte der Gesprächsführung: Hinweise zur nichtsuggestiven Gesprächsführung 

 
Beratung zu Ressourcen der Familien 
- Instrumente der Prüfung bekannt machen (Ressourcenkarte) 
- Beratung zur Ressourcenermittlung 
- Beratung zur Nutzung der Ressourcen (positive Kräfte, stabile Bindungen) 
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Beratung zur Entwicklung eines Hilfe- und Schutzkonzepts ·  

 

- Beratung zur Elternbereitschaft 
   Klärung: Sehen die Eltern die Notwendigkeit einer Veränderung? Haben die Eltern 
   ein Interesse an Veränderung? Sind die Eltern bereit selbst an einer Veränderung 
   mitzuwirken? Sind die Eltern bereit Hilfe anzunehmen? 
- Beratung zur Motivieren der Eltern, Hilfen in Anspruch zu nehmen 
   Klärung: Was brauchen die Eltern, um sich auf die Hilfe einzulassen? 
- Beratung zur Entwicklung von Vereinbarungen mit den Eltern 
   Klärung: Kennen die Eltern die Erwartungen, die an sie gestellt werden? Was können 
   Sie in welcher Zeit leisten? 
 
Wirksamkeit des Hilfe- und Schutzkonzeptes 
- Prüfung des Schutzkonzeptes 
    Stehen die geplanten Schritte im Verhältnis zur Gefährdung? Ist das Schutzkonzept 
    verbindlich und zugleich flexibel? Zeigt sich in der festgesetzten Zeit die erwünschte 
    Veränderung? Haben sich alle Beteiligten an Ihre Vereinbarung gehalten? Ist die    
    Gefährdung damit vermieden/beendet? 
 -  Prüfung der Notwendigkeit weiterer Vereinbarungen oder Beendigung des      
   Schutzkonzeptes  
 
Erarbeitung von Konsequenzen, 
- wenn das Hilfekonzept nicht umsetzbar ist 
- die Mitwirkung durch die Partner der Vereinbarung nicht eingehalten wird 
- die Personensorgeberechtigten nicht gewillt/nicht in der Lage sind, die Vereinbarung 
  umzusetzen. 
- Einbeziehung des Jugendamtes (ggf. Mitteilung Kindeswohlgefährdung) 
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Anlage 2 
 
 

 
 

Dokumentation zur Beratung nach 
 

 §§ 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG 
 
 
 
 

Träger / Einrichtung 
 

 
 
Datum der Beratung Uhrzeit der Beratung Dauer der Beratung 
   

 
 
Name der insoweit erfahrenen Fachkraft 
 

 
 
 
 
Es wird bestätigt, dass die oben genannte insoweit erfahrene Fachkraft zum angegebenen 

Zeitpunkt  für die Einschätzung eines Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen wurde.  

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Datum, Stempel und Unterschrift der Einrichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laufende Nummer 
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Anlage 3 
 

Protokoll der Beratung nach §§ 8a, 8b SGB VIII und § 4 KKG 
 
 
Daten zur Beratung 
Datum der Beratung Dauer der Beratung Ort der Beratung 
   

 
TeilnehmerInnen 
Name Bereich /Träger 
  

  

  

  

 
Laufende Nummer     (bei Folgegesprächen bitte: Ausgangsnummer/Folgenummer) 
 

 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
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Ergebnis des Beratungsgespräches und Handlungsempfehlungen 
 

 
 
 
 
TeilnehmerInnen 
Name Unterschrift 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der insoweit erfahrenen Fachkraft 
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Name der Schule 

bzw. Schulstempel: 

 

Meldender mit Tätigkeit: 

Datum: 

 

An 

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Landeshauptstadt Potsdam 

Bereich 353 

Friedrich-Ebert-Straße 79-81 

14469 Potsdam 
 

oder per Fax an: 

 Regionalteam 1 (3531) nördliche Gebiete, Innenstadt, Potsdam West   – Fax: 289 2283 

 Regionalteam 2 (3532) Zentrum Ost, Babelsberg, Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld – Fax: 289 4308 

 Regionalteam 3 (3533) Waldstadt, Schlaatz, Templiner Vorstadt               – Fax: 289 4330 

 

Meldebogen Kinderschutz – 
Kooperation Schule und Jugendamt gem. § 8a SGB VIII 
 

junger Mensch / schulpflichtige Person 
Name Vorname Geburtsdatum 

 
Geschlecht 

 
Klasse Schulbesuchs(pflicht)jahr 

Straße / Hausnummer 
PLZ / Wohnort 

 

Sorgeberechtigte / gesetzliche Vertretung  
(z.B. ein Elternteil, beide Elternteile, Vormund, Pflegschaft ec.) 
Name Vorname Tel-Nr. 

 
Straße / Hausnummer 
PLZ / Wohnort 

Name 

 
Vorname Tel-Nr. 

Straße / Hausnummer 
PLZ / Wohnort 

 

Gewichtige Anhaltspunkte* für die Gefährdung des Wohls des jungen Menschen 
                                                                                                                                                                   *siehe Merkblatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                   ggf. auf einem Extrablatt ergänzen 
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Kontakt zum 

jungen Menschen 

Zeitpunkt und Ort des 
letzten Kontaktes 

 

 

Schuldistanz 

 

Nein        Ja 

Wenn ja: 
Anzahl der Fehltage (FT) 
und Fehlstunden (FS) des 
jungen Menschen 

aktuelles 
Schulhalbjahr 

FT: 
FS: 

vorheriges 
Schulhalbjahr 

FT: 
FS: 

 

Folgende Maßnahmen* wurden unternommen/ eingeleitet             * bestehende Möglichkeiten  

Maßnahmen wenn ja, mit Ergebnissen  oder  nein oder  nicht bekannt 

schriftliche Mitteilungen  

 

 

 

ggf. Wann?            

 

Elterngespräche  

 

 

 

ggf. Wann?            

 

Hausbesuch  

 

 

 

ggf. Wann?            

 

Förderausschuss  

 

 

 

ggf. Wann?            

 

Klassen-/ Schulkonferenz  

 

 
ggf. Wann?            

 

Schulhilfekonferenz  

ggf. Wann?            

 

Fallberatung zum Kinderschutz  Dokumentationsbogen Kinderschutz vom: 
(Dokumentationsbogen ist in der Anlage bitte beizulegen) 

ggf. Wann?            

 
Schutzplan erstellt am: 
(Schutzplan ist in der Anlage bitte beizulegen) 

Einschaltung Schulamt/ 

Schulversäumnisanzeige 

 

 

 ggf. Wann?            

 

eingeschalte Dienste  
z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst, Not- 
arzt, Polizei, Gesundheitsamt 

 

 

 

 
ggf. Wann und Wen?            

 

 

Wurden die Sorgeberechtigten Personen  
über die Meldung informiert?                         Nein             Ja      und Wann __________________ 
 
Falls eine Schweigepflichtentbindung gem. § 203 StGB vorliegt bitte diese in der Anlage beilegen. 
 
 

________________ ________________ ________________ ___________________ 

Meldende/r  Klassenlehrer/in Schulleiter/in  Schulsozialarbeiter/in 
 

Anlagen mit Seitenumfang 
  

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

14/SVV/1084

öffentlich
Betreff:
Jugendfreizeiteinrichtungen im Bornstedter Feld

Erstellungsdatum 18.11.2014
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion CDU/ANW

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

03.12.2014 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Frage zu prüfen, wo und wie viele 
Jugendfreizeiteinrichtungen im Entwicklungsbereich Bornstedter Feld am besten errichtet werden, um 
dem Bedarf gerecht zu werden und ein Konzept zu erstellen. Dieses Konzept soll mit den künftigen 
Nutzern, den Elternvertretungen der beiden Grundschulen und Kitas im Bornstedter Feld, der 
Interessenvertretung Bornstedter Feld sowie den Trägern der vorhandenen sozialen Einrichtungen 
besprochen und abgestimmt werden. Das Ergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung bis Juli 2015 
vorzustellen.

gez. 
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Im Bornstedter Feld sind Jugendfreizeiteinrichtungen mit einer Kapazität von insgesamt ca. 150 
Plätzen vorgesehen. Der Entwicklungsträger ist verpflichtet, diese zu errichten. Die ursprüngliche 
Planung sieht eine Einrichtung auf einer dafür vorgesehenen Fläche in der David-Gilly-Strasse, nahe 
der Karl-Foerster-Grundschule und eine in der Nähe der weiterführenden Schule in der Nähe der 
Biosphäre vor. 

Mit der zunehmenden Fertigstellung der Wohnbebauung wächst der Bedarf an 
Jugendfreizeiteinrichtungen. Problematisch im Entwicklungsbereich ist die quasi Trennung des 
Wohngebietes durch den Volkspark. Es ist daher notwendig zu prüfen, wo und wie viele 
Einrichtungen am sinnvollsten gebaut werden und den tatsächlichen Bedarf am besten abdecken.
In einer Projektarbeit des Freizeitreffs Ribbeckeck wird eine Einrichtung in der Nähe der Karl-
Foerster-Grundschule klar bevorzugt. Auch Eltern aus Bornstedt und Bornim sehen hier den besten 
Standort.

Damit ein Jugendtreff ein lebendiger Ort des Zusammenseins wird, bedarf es vor allem der 
Identifikation mit dem Projekt. Ein wesentlicher Schritt dabei ist die frühzeitige Beteiligung der 
Zielgruppen, nämlich der Jugendlichen selbst, aber auch der Eltern. Für Potsdam als 
familienfreundliche Stadt sollte es daher selbstverständlich sein, die Betroffenen von Beginn an in die  
Überlegungen und die Entscheidung einzubeziehen.
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